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nstıtutionell gebundene reinel
Nüchterne ökumenisch-theologische Perspektiven

v Ökumenischer Dialog ıst wesentlich eine Auseinandersetzung mıt be-
stımmten theologischen Lehrpositionen. Ökumenischer Dialog ıst auch,
dem och einmal VOLaus liegend, das espräc zwischen Kirchen, die unter-
schiedlich institutionell verfasst und geworden sind. elche Bedeutung hat
dieser spekt fur die (un-)mögliche Annäherung der Kirchen? Orotihea
Sattler, Professorin fur Ökumenische Theologie und Dogmatik In unster,
reflektiert den Begriff „Institution“ In seiner theologischen Bedeutung fur
die Kirchen und zeigt Fragerichtungen für eine ökumenische Ekklesiologie
auf. (Redaktion)

Bestimmung der Fragestellung Onszeıt pastoral begleitete, „für die schöne
Erfahrung, ( dass nämlich die Kirche als

„Kinder werden hereingetragen ZUTFK Institution er Unkenrufe SC
geistlos dahinleiernden Messfeier: off- nügend aum für charismatische Freiheit

und Freude bietet.” DIe In der LıteraturNUunNng, dass S1€ SsStOren werden (Venl, Creator
Spiritus).  ] DIe olnung des Schriftstel- häufig besprochenen Wortpaare Charisma

und Institution oder (Gjelist und Institutionlers eler Handke, Kinder und Jugendliche
könnten Institutione des kirchlichen Le- verwelsen In einem ersten Vorverständnis
bens unbefangener egegnen als Erwach- auf die pannung zwischen Neuerungswil-
SCI1C und auf diese e1se ein INNDL der len und Beharrlic.  elt, Veränderung und
Präsenz des lebendigen Gjelstes (,ottes 1mM Tradition, Spontanelität und Ordnung

wI1Ie andel und auer.lesial-amtlichen Gefüge se1IN, findet
einen zustimmenden Widerhall 1mM VOTr- DIe Felern VO  b Abendmahl und Eucha-
wort der Dissertation VO  b Medard rıistie werden VO  b evangelischen WwIe auch
die bis heute 1mM römisch-katholischen römisch-katholischen Autoren als eispie.
aum als Standardwerk ZUFK Frage des IN - für Institutionen des kirchlichen Lebens
stitutionellen Charakters der Kirche gilt. genannt.“ In dieser konfessionenverbin-
Ihr Verfasser an den vielen Jungen und denden Neigung spiegelt sich die Tendenz,
Mädchen, die während Se1iINer Promot(ti1- den theologischen Begriff der Institutio

efier Handke, Phantasien der Wiederholung, Frankfurt 1983, 73
Vgl Medard Kehl, Kirche als Institution Fur theologischen Begründung des institutionellen
C'harakters der Kirche ın der 1iEeEUECTETN deutschsprachigen Ekklesiologie, Frankfurt 1976,
Ebd., Orwort, .5
Vgl TUulz Rendtorff, Das Problem der Institution ın der 1iEUECTETN Christentumsgeschichte. Eın
Diskussionsbeitrag, 1n Helmut Schelsky (He.) fur Theorie der Institution, Düsseldorf 1970,
141-153, bes 1441553
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Institutionell gebundene Freiheit
Nüchterne ökumenisch-theologische Perspektiven

◆ Ökumenischer Dialog ist wesentlich eine Auseinandersetzung mit be-

stimmten theologischen Lehrpositionen. Ökumenischer Dialog ist auch, 

dem noch einmal voraus liegend, das Gespräch zwischen Kirchen, die unter-

schiedlich institutionell verfasst und geworden sind. Welche Bedeutung hat 

dieser Aspekt für die (un-?)mögliche Annäherung der Kirchen? Dorothea 

Sattler, Professorin für Ökumenische Th eologie und Dogmatik in Münster, 

refl ektiert den Begriff  „Institution“ in seiner theologischen Bedeutung für 

die Kirchen und zeigt Fragerichtungen für eine ökumenische Ekklesiologie 

auf. (Redaktion)

1 Peter Handke, Phantasien der Wiederholung, Frankfurt 1983, 73.
2 Vgl. Medard Kehl, Kirche als Institution. Zur theologischen Begründung des institutionellen 

Charakters der Kirche in der neueren deutschsprachigen Ekklesiologie, Frankfurt 1976, 21978.
3 Ebd., Vorwort, o.S.
4 Vgl. Trutz Rendtorff , Das Problem der Institution in der neueren Christentumsgeschichte. Ein 

Diskussionsbeitrag, in: Helmut Schelsky (Hg.), Zur Th eorie der Institution, Düsseldorf 1970, 
141–153, bes. 144–153.

1. Bestimmung der Fragestellung

„Kinder werden hereingetragen zur 

geistlos dahinleiernden Messfeier: Hoff-

nung, dass sie stören werden (Veni, Creator 

Spiritus).“1 Die Hoffnung des Schriftstel-

lers Peter Handke, Kinder und Jugendliche 

könnten Institutionen des kirchlichen Le-

bens unbefangener begegnen als Erwach-

sene und auf diese Weise ein Sinnbild der 

Präsenz des lebendigen Geistes Gottes im 

ekklesial-amtlichen Gefüge sein, findet 

einen zustimmenden Widerhall im Vor-

wort der Dissertation von Medard Kehl2, 

die bis heute im römisch-katholischen 

Raum als Standardwerk zur Frage des in-

stitutionellen Charakters der Kirche gilt. 

Ihr Verfasser dankt den vielen Jungen und 

Mädchen, die er während seiner Promoti-

onszeit pastoral begleitete, „für die schöne 

Erfahrung, (...) dass nämlich die Kirche als 

Institution – trotz aller Unkenrufe – ge-

nügend Raum für charismatische Freiheit 

und Freude bietet.“3 Die in der Literatur 

häufig besprochenen Wortpaare Charisma 

und Institution oder Geist und Institution 

verweisen in einem ersten Vorverständnis 

auf die Spannung zwischen Neuerungswil-

len und Beharrlichkeit, Veränderung und 

Tradition, Spontaneität und Ordnung so-

wie Wandel und Dauer.

Die Feiern von Abendmahl und Eucha-

ristie werden von evangelischen wie auch 

römisch-katholischen Autoren als Beispiel 

für Institutionen des kirchlichen Lebens 

genannt.4 In dieser konfessionenverbin-

denden Neigung spiegelt sich die Tendenz, 

den theologischen Begriff der institutio 
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(Einsetzung, ründung oder Stiftung) bei selen‘’, In ökumenischen tudien vielfach
der Behandlung der ematlı. 1mM 1C. behandelt worden.
ehalten ass sich auf der Grundlage der DIe Frage, WwIe sich die theologische
biblischen Schriften eine Uuskun ber Gedankenfigur der institut1io SOz1alwis-
die VO  b (J,ott selbst gewünschte institutio- senschaftlichen Überlegungen ber den
ne Gestalt der sich ıhm bekennenden institutionellen Charakter auch der christ-

lichen verhält,Gslaubensgemeinschaft geben? Ungezählte (slaubensgemeinschaft
tudien sind In der Theologiegeschichte hat bisher mMe1lnes 185SeNs In ekklesiolo-
dieser Fragestellung gewidmet worden.? S1e ischen und ökumenischen tudien wenI1g
konzentrieren sich angesichts der 1mM 16 Beachtung gefunden. (Janz infach efragt:
Jahrhundert sich einstellenden kontrovers- War CS (J,ott möglich, 1mM Ursprungsgesche-
theologischen Relevanz der ematlı hen der Kirchengründung bereits Jene
heliegend auf sakramententheologische (esetzmäfßigkeiten denken, die In der

sozlalwissenschaftlichenund VOL em amtstheologische Überle- gegenwärtigen
SUNSCH. In diesem Kontext sind insbeson- Forschung ei{wa dem Gesichtspunkt
dere die Fragen, OD allein eine episkopale der Reformresistenz oder pOsIit1v gesagtl

der Beharrlic.  eit VO  b Institutione 1mMOrdnung der Kirche dem göttlichen Wil-
len für SE1INE Kirche entspreche“® und OD die gewordenen Gefüge VO  b gefestigten KOom-
nachneutestamentlichen Entwicklungen In munikationsformen SOWI1E vereinbarten
der usübung des Petrusdienstes als Au- Aufgabenverteilungen besprochen WECI -

ßerungen eiInNnes „J1US divinum“ verstehen den? DIe Abwehr erforderlicher Revisionen

Vgl z u Verständnis der „institutio‘ insbesondere unfer sakramententheologischer Perspek-
[1ve: Dorothea Sattler/Theodor Schneider, „Einsetzung” der Sakramente durch ESUS C'hristus.
E1iıne Zwischenbilanz 1m Öökumenischen Gespräch, 1n Bernhard Fraling/Helmut Hoping/ Juan
Carlos ScCannOnNe (He.) Kirche un: Theologie 1m kulturellen Dialog. FS elier Hüunermann, YEe1-
burg-Basel-Wien 1994, 3902 _4
Der Öökumenische Arbeitskreis evangelischer Uun: katholischer Theologen befasst sich ce1t 2002
erneut ın mehrjährigen Studienarbeiten unfer Einbezug der bereits vorliegenden Öökumenischen
Konvergenzen mıt der ematik der apostolischen Sukzession. Von den geplanten drei Bänden

Cieser Fragestellung 1st einer bereits erschilenen: vgl Theodor Schneider! Gunther Wenz (He.)
Das kirchliche A mt ın apostolischer Nachfolge. Grundlagen un: Grundfragen, Freiburg-
Göttingen 2003
Vgl als e€UuECTE Veröffentlichungen zu Öökumenischen Gespräch über den Petrusdienst: Wolf-
SUFTiS Klausnitzer, Der Primat des Bischofs VOoO  3 Kom Entwicklung ogma Okumenische
Zukunft, Freiburg-Basel-Wien 2004; Johannes Brosseder! Wihm Sanders (Ho.) Der [ Menst des
Petrus ın der Kirche. Orthodoxe un: reformatorische Anfragen Clie Kkatholische Theologie,
Frankfurt 2002; Walter Fleischmann-Bisten (He.) Papstamt PIO Uun: cCONTtra Geschichtliche
Entwicklungen Uun: Öökumenische Perspektiven, Göttingen 2001; Silvia Hell/Lothar {4es (He.)
Papstamt. Hoffnung, Chance, Ärgernis. Okumenische Diskussion ın einer globalisierten Welt,
Innsbruck-Wien 2000; FrMAHNN 0SE, Pottmeyer, e Rolle des Papstamts 1m Drıtten Jahr-
tausend, Freiburg-Basel-Wien 1999; etfer Hunermann (He.) Papstamt un: Okumene. /Zum
Petrusdienst der FEinheit aller Getauften, Regensburg 1997; Johann-Adam-Möhler-Insti-
Tf (He.) Das Papstamt. Anspruch Uun: Widerspruch. /Zum Stand des Öökumenischen Dialogs
über das Papstamt, Munster 1996; John uinn, Ihe Exerclse of the Primacy. Continuing the
Dialogue, New 'Ork 1996; ders., e Reform des Papsttums, Freiburg-Basel-Wien 2001;
Michael Buckley, Papal Primacy an the EpIiscopate. Towards Relational Understanding,
New 'ork 1998
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(Einsetzung, Gründung oder Stiftung) bei 

der Behandlung der Thematik im Blick zu 

behalten: Lässt sich auf der Grundlage der 

biblischen Schriften eine Auskunft über 

die von Gott selbst gewünschte institutio-

nelle Gestalt der sich zu ihm bekennenden 

Glaubensgemeinschaft geben? Ungezählte 

Studien sind in der Theologiegeschichte 

dieser Fragestellung gewidmet worden.5 Sie 

konzentrieren sich – angesichts der im 16. 

Jahrhundert sich einstellenden kontrovers-

theologischen Relevanz der Thematik na-

heliegend – auf sakramententheologische 

und vor allem amtstheologische Überle-

gungen. In diesem Kontext sind insbeson-

dere die Fragen, ob allein eine episkopale 

Ordnung der Kirche dem göttlichen Wil-

len für seine Kirche entspreche6 und ob die 

nachneutestamentlichen Entwicklungen in 

der Ausübung des Petrusdienstes als Äu-

ßerungen eines „ius divinum“ zu verstehen 

seien7, in ökumenischen Studien vielfach 

behandelt worden.

Die Frage, wie sich die theologische 

Gedankenfigur der institutio zu sozialwis-

senschaftlichen Überlegungen über den 

institutionellen Charakter auch der christ-

lichen Glaubensgemeinschaft verhält, 

hat bisher meines Wissens in ekklesiolo-

gischen und ökumenischen Studien wenig 

Beachtung gefunden. Ganz einfach gefragt: 

War es Gott möglich, im Ursprungsgesche-

hen der Kirchengründung bereits an jene 

Gesetzmäßigkeiten zu denken, die in der 

gegenwärtigen sozialwissenschaftlichen 

Forschung etwa unter dem Gesichtspunkt 

der Reformresistenz oder – positiv gesagt 

– der Beharrlichkeit von Institutionen im 

gewordenen Gefüge von gefestigten Kom-

munikationsformen sowie vereinbarten 

Aufgabenverteilungen besprochen wer-

den? Die Abwehr erforderlicher Revisionen 

5 Vgl. zum Verständnis der „institutio“ insbesondere unter sakramententheologischer Perspek-
tive: Dorothea Sattler/Th eodor Schneider, „Einsetzung“ der Sakramente durch Jesus Christus. 
Eine Zwischenbilanz im ökumenischen Gespräch, in: Bernhard Fraling/Helmut Hoping/Juan 
Carlos Scannone (Hg.), Kirche und Th eologie im kulturellen Dialog. FS Peter Hünermann, Frei-
burg–Basel–Wien 1994, 392–415.

6 Der ökumenische Arbeitskreis evangelischer und katholischer Th eologen befasst sich seit 2002 
erneut in mehrjährigen Studienarbeiten unter Einbezug der bereits vorliegenden ökumenischen 
Konvergenzen mit der Th ematik der apostolischen Sukzession. Von den geplanten drei Bänden 
zu dieser Fragestellung ist einer bereits erschienen: vgl. Th eodor Schneider/Gunther Wenz (Hg.), 
Das kirchliche Amt in apostolischer Nachfolge. Bd. I: Grundlagen und Grundfragen, Freiburg–
Göttingen 2003.

7 Vgl. als neuere Veröff entlichungen zum ökumenischen Gespräch über den Petrusdienst: Wolf-
gang Klausnitzer, Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische 
Zukunft , Freiburg–Basel–Wien 2004; Johannes Brosseder/Wilm Sanders (Hg.), Der Dienst des 
Petrus in der Kirche. Orthodoxe und reformatorische Anfragen an die katholische Th eologie, 
Frankfurt 2002; Walter Fleischmann-Bisten (Hg.), Papstamt – pro und contra. Geschichtliche 
Entwicklungen und ökumenische Perspektiven, Göttingen 2001; Silvia Hell/Lothar Lies (Hg.), 
Papstamt. Hoff nung, Chance, Ärgernis. Ökumenische Diskussion in einer globalisierten Welt, 
Innsbruck–Wien 2000; Hermann Josef Pottmeyer, Die Rolle des Papstamts im Dritten Jahr-
tausend, Freiburg–Basel–Wien 1999; Peter Hünermann (Hg.), Papstamt und Ökumene. Zum 
Petrusdienst an der Einheit aller Getauft en, Regensburg 1997; Johann-Adam-Möhler-Insti-
tut (Hg.), Das Papstamt. Anspruch und Widerspruch. Zum Stand des ökumenischen Dialogs 
über das Papstamt, Münster 1996; John R. Quinn, Th e Exercise of the Primacy. Continuing the
Dialogue, New York 1996; ders., Die Reform des Papsttums, Freiburg–Basel–Wien 2001;
Michael J. Buckley, Papal Primacy and the Episcopate. Towards a Relational Understanding, 
New York 1998.
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ist der Einsicht In die Notwendigkeit ZU. Kirchenverständnis (Abschnitt Bel
all dem bin ich MIır bewusst, dass dasVO  b Einsparungen In komplexen yste-

TIen oft nachhaltig wirksam. Erscheinen stehende espräc. zwischen NEeUECEIEN SOZ1-
die Kirchen als solche Sozialgebilde über- alwissenschaftlichen Theorien ZUTFK Analyse
aup Öökumenefähig, Wenn die institutio- VO  b Handlungsformen ıIn esellsch1Ichen
ne Außenseite er Kirchen stärker In Systemen und einer ökumenisch Orlen-
die Überlegungen einbezogen wirdc® Sind lerten Ekklesiologie SOWI1eEe Anthropologie
nicht inzwischen eiwa alle evangelischen In diesem Beltrag VO  b MIır nicht umfassend
Landeskirchen In Deutschlan und welt- geleistet werden kann. Ich bewege mich In

MIır eher vertrautem Gebiet und wünschtewelt In einer Urc. einen langen geschicht-
lichen Prozess INAdUrc. gewordenen (Je- dennoch sehr, wissenschaftliche tudien
stalt institutionell SOwelt gebunden, dass ber die eigentümlichen Beharrungsten-
allein schon die inner-evangelischen Über- denzen In soz1lalen Systemen möchten
legungen einer Neuorganisation der gesichts der gegenwärtigen ökumenischen
JTräger des reformatorischen edanken- Situation erarbeitet und veröffentlich
guls bereits unüberwindlich erscheinende werden. S1e waren ein wichtiger Beltrag
Krisen qus]löst?® ZUFK ammlung VO  b Realitätsgewinn In der

Angesichts der e1te der mich ökumenischen Forschung heute.
herangetragenen e) 1mM vorliegenden
Themenheft die ökumenische Bedeutung der Themenstellung
des auch) institutionellen Wesens der n der gegenwärtigen Ökume-
Kirchen edenken kann ich 1mM SC nıschen Gesprächssituation
etizten Rahmen nicht näher auf einzelne
der genannten Fragestellungen eingehen. Neben Detailfragen hinsichtlich des
Ich beleuchte dessen kurz den MIr VO  b (Jott selbst möglicherweise inten-
einsichtigen ökumenisch-theologischen dierten amtlichen Gefüges der Kirche wird
Kontext der hier aufgenommenen Aspekte In ökumenischen ialogen In Jüngerer eit
(Abschnitt 2 erinnere konfessions- insbesondere 1mM Kontext der lutherisch
spezifische Eigenarten In der Kezeption römisch-katholischen Gespräche ber die
sozlalwissenschaftlicher tudien ZU. In- Rechtfertigungslehre eine Reflexion dar-
stitutionenverständnis (Abschnitt stelle ber angestrengt, wI1Ie das Verhältnis ZW1-
VOLF dem Hintergrund anderer ufnahmen schen der NEeU verkündigenden
des Institutionenbegriffs In der römisch- Botschaft des Evangeliums und den SC
katholischen Ekklesiologie die edanken SCAIC  1C. gewordenen, gefestigten ruk-
VO  b Karl Rahner ZU. ema „Institution In der Institution Kirche denken
und Freiheit“ VOLF (Abschnitt und be- SEl (Jemeinsam lehren die Konfessionen
en abschließen die ökumenischen Im- den kriteriologischen Vorrang der YT1S-
plikationen dieses ausgewählten eitrags tologie und Soteriologie In der es10-

Vgl als Einblick ın Cdie entsprechenden Diskussionen: Braucht Cdie evangelische Kirche 1n€e
1IEUE Struktur® Stellungnahmen Uun: Diskussionsbeiträge AUS der Vereinigten Evangelisch-lu-
therischen Kirche Deutschlands lexte AUS der
In der MI1r vertrauten Öökumenischen Literatur wird diesem Aspekt ın der Regel wen1g Beach-
(ung geschenkt. Anders handelt Christian DUqUu0C, Kirchen unterwegs. Versuch einer Öökume-
nischen Ekklesiologie, Freiburg/Schweiz 1985
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ist trotz der Einsicht in die Notwendigkeit 

von Einsparungen in komplexen Syste-

men oft nachhaltig wirksam. Erscheinen 

die Kirchen als solche Sozialgebilde über-

haupt ökumenefähig, wenn die institutio-

nelle Außenseite aller Kirchen stärker in 

die Überlegungen einbezogen wird? Sind 

nicht inzwischen etwa alle evangelischen 

Landeskirchen in Deutschland und welt-

weit in einer durch einen langen geschicht-

lichen Prozess hindurch gewordenen Ge-

stalt institutionell soweit gebunden, dass 

allein schon die inner-evangelischen Über-

legungen zu einer Neuorganisation der 

Träger des reformatorischen Gedanken-

guts bereits unüberwindlich erscheinende 

Krisen auslöst?8

Angesichts der Weite der an mich 

herangetragenen Bitte, im vorliegenden 

Themenheft die ökumenische Bedeutung 

des (auch) institutionellen Wesens der 

Kirchen zu bedenken9, kann ich im ge-

setzten Rahmen nicht näher auf einzelne 

der genannten Fragestellungen eingehen. 

Ich beleuchte statt dessen kurz den mir 

einsichtigen ökumenisch-theologischen 

Kontext der hier aufgenommenen Aspekte 

(Abschnitt 2), erinnere an konfessions-

spezifische Eigenarten in der Rezeption 

sozialwissenschaftlicher Studien zum In-

stitutionenverständnis (Abschnitt 3), stelle 

vor dem Hintergrund anderer Aufnahmen 

des Institutionenbegriffs in der römisch-

katholischen Ekklesiologie die Gedanken 

von Karl Rahner zum Thema „Institution 

und Freiheit“ vor (Abschnitt 4) und be-

denke abschließend die ökumenischen Im-

plikationen dieses ausgewählten Beitrags 

zum Kirchenverständnis (Abschnitt 5). Bei 

all dem bin ich mir bewusst, dass das an-

stehende Gespräch zwischen neueren sozi-

alwissenschaftlichen Theorien zur Analyse 

von Handlungsformen in gesellschaftlichen 

Systemen und einer ökumenisch orien-

tierten Ekklesiologie sowie Anthropologie 

in diesem Beitrag von mir nicht umfassend 

geleistet werden kann. Ich bewege mich in 

mir eher vertrautem Gebiet und wünschte 

dennoch sehr, wissenschaftliche Studien 

über die eigentümlichen Beharrungsten-

denzen in sozialen Systemen möchten an-

gesichts der gegenwärtigen ökumenischen 

Situation erarbeitet und veröffentlicht 

werden. Sie wären ein wichtiger Beitrag 

zur Sammlung von Realitätsgewinn in der 

ökumenischen Forschung heute.

2. Kontexte der Themenstellung 
in der gegenwärtigen ökume-
nischen Gesprächssituation

Neben Detailfragen hinsichtlich des 

von Gott selbst möglicherweise inten-

dierten amtlichen Gefüges der Kirche wird 

in ökumenischen Dialogen in jüngerer Zeit 

insbesondere im Kontext der lutherisch - 

römisch-katholischen Gespräche über die 

Rechtfertigungslehre eine Reflexion dar-

über angestrengt, wie das Verhältnis zwi-

schen der stets neu zu verkündigenden 

Botschaft des Evangeliums und den ge-

schichtlich gewordenen, gefestigten Struk-

turen in der Institution Kirche zu denken 

sei. Gemeinsam lehren die Konfessionen 

den kriteriologischen Vorrang der Chris-

tologie und Soteriologie in der Ekklesio-

8 Vgl. als Einblick in die entsprechenden Diskussionen: Braucht die evangelische Kirche eine 
neue Struktur? Stellungnahmen und Diskussionsbeiträge aus der Vereinigten Evangelisch-lu-
therischen Kirche Deutschlands (VELKD) = Texte aus der VELKD 111/2002.

9 In der mir vertrauten ökumenischen Literatur wird diesem Aspekt in der Regel wenig Beach-
tung geschenkt. Anders handelt Christian Duquoc, Kirchen unterwegs. Versuch einer ökume-
nischen Ekklesiologie, Freiburg/Schweiz 1985.
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ogie, ” MmMer ist der Gehalt des Evange- ihre ründung 1mM Christusgeschehen,
liums die bestimmende Kraft In der ucC. und die Setzung olcher strukturellen und
ach der ıhm ANSCHICSSCHECN Gestalt der institutionellen Gegebenheiten sind da-
Kirche. ugleic besteht eine ökumenische Iu. unlöslich miteinander verbunden. C] ]

KOnvergenz In der Überzeugung der Zu- 1688 gewichtige Dokument 1mM ökume-
sammengehörigkeit VO  b Evangelium und nischen espräc. pricht sich für eine
Kirche. nter der Überschrift „DIe inst1- Wertschätzung der „institutionellen und
tutionelle Kontinulntäal der Kirche“ fasst die strukturellen Elemente kirchlicher KOn-

1°evangelisch-Ilutherische/römisch-katho- 1INUl1TLal AaUs, allerdings gilt: „Ihre Taug-
1C.  el als Zeichen und Mittel der KOn-lische Studie „Kirche und Rechtfertigung”

den gemeinsamen Standort 1INUu1la der Kirche ist eingeschränkt und
„Schafft (Gott Urc. das externe Evangeli- In Frage gestellt, Wenn und solange ihre

die Kirche als eine geschichtliche (Je- Bezogenheit auf und ihre Iransparenz für
meinschaft VO  b kontinuilerlichem Bestand, dieses Evangelium geschmäler oder VCI-

entspricht CS diesem kirchestiftenden ec wird  13
Handeln Gottes, WEnnn zugleic struk- DIe Frage, welche Konfessionsgemein-
urelle und institutionelle Gegebenheiten schaft (allein beanspruchen kann, Kirche

die der Kontinulntäal dieser (Jemeln- „1M eigentlichen INnn  C6 se1IN, ist ach der
schaft dienen und S1€ ZU. USdruc. brin- Veröffentlichung der Erklärung der Clau-
SCH und die darum selbst kontinuilerlichen benskongregation mıt dem 1te. „DOomıinus
Bestand en DIe tiftung der Kirche, Eesus vielfach aufgegriffen worden.” In

In der „‚Gemeinsamen Erklärung ZuUu!r Rechtfertigungslehre” VOoO  3 1999 heißt (17) (emelnsam
sind WwWIr der Überzeugung, dass Cdie Botschaft VOoO  3 der Rechtfertigung uUulls ın besonderer Welse
auf Cdie des neutestamentlichen Zeugnisses VOoO  3 (,ottes Heilshandeln ın C'hristus vVerwelst:
S1€e Sagl U11S, dass WIr Sünder Leben allein der vergebenden un: 1IEU cschaftenden
Barmherzigkeit (,ottes verdanken, die WIr uUu11s 11UT schenken lassen Uun: 1m Glauben empfan-
SCIL, ber N1€ ın welcher Orm uch Immer verdienen können. (18) Darum 1st Cdie Lehre
VOoO  3 der Rechtfertigung, Cdie diese Botschaft aufnimmt Uun: entfaltet, nicht 11UT eın Teilstück der
christlichen Glaubenslehre. S1€e esteht ın einem wesenhaften eZUg allen Glaubenswahrheiten,
Cdie miteinander ın einem Inneren Zusammenhang sehen sind. S1e 1st eın unverzichtbares
Kriterium, das Cdie gesamte Lehre Uun: PraxI1s der Kirche unablässig auf C'hristus hın Orlentieren
will.“ (Gemeinsame Erklärung des Lutherischen Weltbunds un: der Katholischen Kirche, 1:
Harding eyer |Hg.] Dokumente wachsender Übereinstimmung. Samltliche Berichte un:
Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Frankfurt/Pa-
derborn 2003, 419-441, hier 424, Nr 17-18 Vgl ZUr! Öökumenischen Kezeption dieser Passage:
Dorothea Sattler, e gesamte Lehre un: PraxI1s der Kirche unablässig auf C'hristus hın OY1-
entieren.. “ Fur 1IEeCUECTEN Diskussion Clie kriteriologische Funktion der Rechtfertigungslehre,

11
1n C'atholica 1998 05—1
Kirche un: Rechtfertigung. IDER Verständnis der Kirche 1m Licht der Rechtfertigungslehre. Be-
richt der (emelInsamen Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen KOmm1ss10n, 1: |DJIE®
kumente wachsender Übereinstimmung, (S. Anm 10), 317-419, hier 376 (Nr. 177)
Ebd., 377 (Nr. 180)
Ebd
Vgl Kongregation für die Glaubensitehre, Erklärung OMIMNUS lesus. ber Cdie Einzigkeit Uun:
Heilsuniversalität Jesu C'hristi Uun: der Kirche 6 August 2000 Verlautbarungen des Aposto-
ischen Stuhls, Nr 1458, Bonn 2000
Vgl AUS der Vielzahl der Veröfftentlichungen: Michael Kainer (Ho.) „LIOmMInus lesus“” AnstöfS$i-

Wahrheit der anstöfßige Kirche? Dokumente, Hintergründe, Standpunkte Uun: Folgerungen,
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logie.10 Immer ist der Gehalt des Evange-

liums die bestimmende Kraft in der Suche 

nach der ihm angemessenen Gestalt der 

Kirche. Zugleich besteht eine ökumenische 

Konvergenz in der Überzeugung der Zu-

sammengehörigkeit von Evangelium und 

Kirche. Unter der Überschrift „Die insti-

tutionelle Kontinuität der Kirche“ fasst die 

evangelisch-lutherische/römisch-katho-

lische Studie „Kirche und Rechtfertigung“ 

den gemeinsamen Standort so zusammen: 

„Schafft Gott durch das externe Evangeli-

um die Kirche als eine geschichtliche Ge-

meinschaft von kontinuierlichem Bestand, 

so entspricht es diesem kirchestiftenden 

Handeln Gottes, wenn er zugleich struk-

turelle und institutionelle Gegebenheiten 

setzt, die der Kontinuität dieser Gemein-

schaft dienen und sie zum Ausdruck brin-

gen und die darum selbst kontinuierlichen 

Bestand haben. Die Stiftung der Kirche, 

d.h. ihre Gründung im Christusgeschehen, 

und die Setzung solcher strukturellen und 

institutionellen Gegebenheiten sind da-

rum unlöslich miteinander verbunden.“11 

Dieses gewichtige Dokument im ökume-

nischen Gespräch spricht sich für eine 

Wertschätzung der „institutionellen und 

strukturellen Elemente kirchlicher Kon-

tinuität“12 aus, allerdings gilt: „Ihre Taug-

lichkeit als Zeichen und Mittel der Kon-

tinuität der Kirche ist eingeschränkt und 

in Frage gestellt, wenn und solange ihre 

Bezogenheit auf und ihre Transparenz für 

dieses Evangelium geschmälert oder ver-

deckt wird.“13

Die Frage, welche Konfessionsgemein-

schaft (allein) beanspruchen kann, Kirche 

„im eigentlichen Sinn“ zu sein, ist nach der 

Veröffentlichung der Erklärung der Glau-

benskongregation mit dem Titel „Dominus 

Iesus“14 vielfach aufgegriffen worden.15 In 

10 In der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ von 1999 heißt es: „(17) Gemeinsam 
sind wir der Überzeugung, dass die Botschaft  von der Rechtfertigung uns in besonderer Weise 
auf die Mitte des neutestamentlichen Zeugnisses von Gottes Heilshandeln in Christus verweist: 
Sie sagt uns, dass wir Sünder unser neues Leben allein der vergebenden und neu schaff enden 
Barmherzigkeit Gottes verdanken, die wir uns nur schenken lassen und im Glauben empfan-
gen, aber nie – in welcher Form auch immer – verdienen können. (18) Darum ist die Lehre 
von der Rechtfertigung, die diese Botschaft  aufnimmt und entfaltet, nicht nur ein Teilstück der 
christlichen Glaubenslehre. Sie steht in einem wesenhaft en Bezug zu allen Glaubenswahrheiten, 
die miteinander in einem inneren Zusammenhang zu sehen sind. Sie ist ein unverzichtbares 
Kriterium, das die gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin orientieren 
will.“ (Gemeinsame Erklärung des Lutherischen Weltbunds und der Katholischen Kirche, in: 
Harding Meyer u.a. [Hg.], Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und 
Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Bd. 3: 1990–2001, Frankfurt/Pa-
derborn 2003, 419–441, hier 424, Nr. 17–18). Vgl. zur ökumenischen Rezeption dieser Passage: 
Dorothea Sattler, „... Die gesamte Lehre und Praxis der Kirche unablässig auf Christus hin ori-
entieren...“. Zur neueren Diskussion um die kriteriologische Funktion der Rechtfertigungslehre, 
in: Catholica 52 (1998), 95–114.

11 Kirche und Rechtfertigung. Das Verständnis der Kirche im Licht der Rechtfertigungslehre. Be-
richt der Gemeinsamen Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen Kommission, in: Do-
kumente wachsender Übereinstimmung, Bd. 3 (s. Anm. 10), 317–419, hier 376 (Nr. 177).

12 Ebd., 377 (Nr. 180).
13 Ebd.
14 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung Dominus Iesus. Über die Einzigkeit und 

Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche (6. August 2000) = Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls, Nr. 148, Bonn 2000.

15 Vgl. aus der Vielzahl der Veröff entlichungen: Michael J. Rainer (Hg.), „Dominus Iesus“. Anstößi-
ge Wahrheit oder anstößige Kirche? Dokumente, Hintergründe, Standpunkte und Folgerungen,

Sattler/Institutionell gebundene Freiheit



Sattler/Institutionell gebundene Freiheit

diesem Zusammenhang ist auch detaillier ihrer jeweiligen tellung entsprechend, be-
erortier worden, wI1Ie die Differenz ZW1- muht se1IN, da{fß die Kirche, die die Niedrig-
schen dem VO  b der römisch-katholischen keit und das Todesleiden Christi ihrem
Kirche beanspruchten Faktum, die inst1- Leibe tragt, VO  u Tag Tag geläutert und
tutionellen erkmale kirchlicher Ex1istenz werde, bis Christus S1€ sich der-
vollständig bewahrt aben, und der e1ins glorreich darstellt, ohne und
Tatsache bestehender Mängel, denen Runzeln.34  Sattler/Institutionell gebundene Freiheit  diesem Zusammenhang ist auch detailliert  ihrer jeweiligen Stellung entsprechend, be-  erörtert worden, wie die Differenz zwi-  müht sein, daß die Kirche, die die Niedrig-  schen dem von der römisch-katholischen  keit und das Todesleiden Christi an ihrem  Kirche beanspruchten Faktum, die insti-  Leibe trägt, von Tag zu Tag geläutert und  tutionellen Merkmale kirchlicher Existenz  erneuert werde, bis Christus sie sich der-  vollständig bewahrt zu haben, und der  einst glorreich darstellt, ohne Makel und  Tatsache bestehender Mängel, unter denen  Runzeln. ... Aber gerade die Spaltungen der  die Verwirklichung ihrer vollen Katholizi-  Christen sind für die Kirche ein Hindernis,  tät aus Sicht des 2. Vatikanischen Konzils  daß sie die ihr eigene Fülle der Katholizität  leidet, aus ökumenischer Sicht zu deuten  in jenen Söhnen wirksam werden läßt, die  ist.'° Das Konzil lehrt diesbezüglich:  ihr zwar durch die Taufe zugehören, aber  „Obgleich ... die katholische Kirche mit  von ihrer völligen Gemeinschaft getrennt  dem ganzen Reichtum der von Gott geof-  sind: Ja, es wird dadurch auch für die Kir-  fenbarten Wahrheit und der Gnadenmittel  che selber schwieriger, die Fülle der Katho-  beschenkt ist, ist es doch Tatsache, daß ihre  lizität unter jedem Aspekt in der Wirklich-  «17  Glieder nicht mit der entsprechenden Glut  keit des Lebens auszuprägen.  daraus leben, so daß das Antlitz der Kirche  Der anhaltende Disput im römisch-  den von uns getrennten Brüdern und der  katholischen Gesprächsraum und  ım  ganzen Welt nicht recht aufleuchtet und  ökumenischen Dialog über eine angemes-  das Wachstum des Reiches Gottes verzögert  sene Interpretation des „subsistit“ in der  wird. Deshalb müssen alle Katholiken zur  Kirchenkonstitution des 2. Vatikanischen  christlichen Vollkommenheit streben und,  Konzils, in Lumen Gentium 8'®, hält die  Münster 2001; Uwe Rieske-Braun (Hg.), Konsensdruck ohne Perspektiven? Der ökumenische  Weg nach „Dominus Iesus“, Leipzig 2001; Helmut Hoping (Hg.), Konfessionelle Identität und  Kirchengemeinschaft. Mit einem bibliographischen Anhang zu „Dominus Iesus“ Münster  2000.  16  Vgl. Medard Kehl, Die eine Kirche und die vielen Kirchen, in: Stimmen der Zeit 126 (2001) 3-  16, hier 11: „Es geht dem Konzil bei der Deutung des besonderen Verhältnisses der katholischen  Kirche zur Kirche Jesu Christi nicht einfachhin um die ‚volle‘ Verwirklichung der Kirche Jesu  Christi ‚nur‘ in der katholischen Kirche; dazu gehört eben doch vor und in allen strukturellen  Merkmalen die existentielle Dimension, nämlich das Erfülltsein vom Heiligen Geist und damit  das Gründen im gemeinsamen Geschenk von Glaube, Hoffnung und Liebe, welches unzweifel-  bar bei allen großen christlichen Kirchen gegeben ist und das sich auch bei ihnen in bestimmten  grundlegenden ekklesialen Formen ausdrückt. Nein, es geht primär um die ‚Vollständigkeit‘  der sakramentalen Struktur der Kirche Jesu Christi als vermittelndes Sakrament des Heils. Und  diese Vollständigkeit ist nach Auffassung des Konzils und der gesamten katholischen Theologie  so nur in der katholischen Kirche gegeben, was sich ja auch schon rein historisch nicht leugnen  läßt“. Die Differenz zwischen der Vollständigkeit der institutionellen Gestalt der römisch-ka-  tholischen Kirche und der Mangelhaftigkeit ihrer existenziellen Integrität bespricht auch Walter  Kasper: „Solange die größere Einheit noch nicht Wirklichkeit ist, kann auch die katholische  Kirche die ihr eigene Fülle konkret lebensmäßig nicht verwirklichen (UR 4); zwischen ihr und  den getrennten Kirchen und Gemeinschaften besteht deshalb das Verhältnis eines gegensei-  tigen Gebens und Empfangens“ (Walter Kasper, Art. „Kirche. III. Systematisch-theologisch“, in:  LIhK?, Bd. 5 (1996), 1465-1474, hier 1469).  17  2. Vatikanisches Konzil, Ökumenismusdekret „Unitatis Redintegratio“, Nr. 4.  18  Der lateinische Wortlaut ist: „Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata,  subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata‚ li-Aber gerade die Spaltungen der
die Verwirklichung ihrer vollen Katholizi- Christen sind für die Kirche ein Hindernis,
tat AaUS 1C. des Vatikanischen Konzils da{fß S1€ die ihr eigene der Katholizität
leidet, AaUS ökumenischer 1C. deuten In Jenen Söhnen wirksam werden läfßt, die
ist. '© Das Konzil diesbezüglich: ihr ZW ar Urc. die aule zugehören, aber

„Obgleic34  Sattler/Institutionell gebundene Freiheit  diesem Zusammenhang ist auch detailliert  ihrer jeweiligen Stellung entsprechend, be-  erörtert worden, wie die Differenz zwi-  müht sein, daß die Kirche, die die Niedrig-  schen dem von der römisch-katholischen  keit und das Todesleiden Christi an ihrem  Kirche beanspruchten Faktum, die insti-  Leibe trägt, von Tag zu Tag geläutert und  tutionellen Merkmale kirchlicher Existenz  erneuert werde, bis Christus sie sich der-  vollständig bewahrt zu haben, und der  einst glorreich darstellt, ohne Makel und  Tatsache bestehender Mängel, unter denen  Runzeln. ... Aber gerade die Spaltungen der  die Verwirklichung ihrer vollen Katholizi-  Christen sind für die Kirche ein Hindernis,  tät aus Sicht des 2. Vatikanischen Konzils  daß sie die ihr eigene Fülle der Katholizität  leidet, aus ökumenischer Sicht zu deuten  in jenen Söhnen wirksam werden läßt, die  ist.'° Das Konzil lehrt diesbezüglich:  ihr zwar durch die Taufe zugehören, aber  „Obgleich ... die katholische Kirche mit  von ihrer völligen Gemeinschaft getrennt  dem ganzen Reichtum der von Gott geof-  sind: Ja, es wird dadurch auch für die Kir-  fenbarten Wahrheit und der Gnadenmittel  che selber schwieriger, die Fülle der Katho-  beschenkt ist, ist es doch Tatsache, daß ihre  lizität unter jedem Aspekt in der Wirklich-  «17  Glieder nicht mit der entsprechenden Glut  keit des Lebens auszuprägen.  daraus leben, so daß das Antlitz der Kirche  Der anhaltende Disput im römisch-  den von uns getrennten Brüdern und der  katholischen Gesprächsraum und  ım  ganzen Welt nicht recht aufleuchtet und  ökumenischen Dialog über eine angemes-  das Wachstum des Reiches Gottes verzögert  sene Interpretation des „subsistit“ in der  wird. Deshalb müssen alle Katholiken zur  Kirchenkonstitution des 2. Vatikanischen  christlichen Vollkommenheit streben und,  Konzils, in Lumen Gentium 8'®, hält die  Münster 2001; Uwe Rieske-Braun (Hg.), Konsensdruck ohne Perspektiven? Der ökumenische  Weg nach „Dominus Iesus“, Leipzig 2001; Helmut Hoping (Hg.), Konfessionelle Identität und  Kirchengemeinschaft. Mit einem bibliographischen Anhang zu „Dominus Iesus“ Münster  2000.  16  Vgl. Medard Kehl, Die eine Kirche und die vielen Kirchen, in: Stimmen der Zeit 126 (2001) 3-  16, hier 11: „Es geht dem Konzil bei der Deutung des besonderen Verhältnisses der katholischen  Kirche zur Kirche Jesu Christi nicht einfachhin um die ‚volle‘ Verwirklichung der Kirche Jesu  Christi ‚nur‘ in der katholischen Kirche; dazu gehört eben doch vor und in allen strukturellen  Merkmalen die existentielle Dimension, nämlich das Erfülltsein vom Heiligen Geist und damit  das Gründen im gemeinsamen Geschenk von Glaube, Hoffnung und Liebe, welches unzweifel-  bar bei allen großen christlichen Kirchen gegeben ist und das sich auch bei ihnen in bestimmten  grundlegenden ekklesialen Formen ausdrückt. Nein, es geht primär um die ‚Vollständigkeit‘  der sakramentalen Struktur der Kirche Jesu Christi als vermittelndes Sakrament des Heils. Und  diese Vollständigkeit ist nach Auffassung des Konzils und der gesamten katholischen Theologie  so nur in der katholischen Kirche gegeben, was sich ja auch schon rein historisch nicht leugnen  läßt“. Die Differenz zwischen der Vollständigkeit der institutionellen Gestalt der römisch-ka-  tholischen Kirche und der Mangelhaftigkeit ihrer existenziellen Integrität bespricht auch Walter  Kasper: „Solange die größere Einheit noch nicht Wirklichkeit ist, kann auch die katholische  Kirche die ihr eigene Fülle konkret lebensmäßig nicht verwirklichen (UR 4); zwischen ihr und  den getrennten Kirchen und Gemeinschaften besteht deshalb das Verhältnis eines gegensei-  tigen Gebens und Empfangens“ (Walter Kasper, Art. „Kirche. III. Systematisch-theologisch“, in:  LIhK?, Bd. 5 (1996), 1465-1474, hier 1469).  17  2. Vatikanisches Konzil, Ökumenismusdekret „Unitatis Redintegratio“, Nr. 4.  18  Der lateinische Wortlaut ist: „Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata,  subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata‚ li-die katholische Kirche mıt VO  b ihrer völligen Gemeinschaft
dem SaAaNZCH Reichtum der VO  b (Gott geof- Sind: Ja. CS wird dadurch auch für die KIır-
fenbarten ahrheı und der Gnadenmuittel che selber schwieriger, die der Katho-
beschenkt ist, ist CS doch Tatsache, da{fß ihre izıtät jedem Aspekt In der 1Irklıch-

17Glieder nicht mıt der entsprechenden Glut keit des Lebens auszupragen.
daraus eDen, da{fß das Antlitz der Kirche Der anhaltende Disput 1mM römisch-
den VO  b uns getlrennten Brüdern und der katholischen Gesprächsraum und
SaNzenh Welt nicht recht aufleuchtet und ökumenischen Dialog ber eine ANSCHHNCS-
das Wachstum des Reiches (,ottes verzögert SCI1C Interpretation des „subsistit” ıIn der
wiIird. Deshalb MUSSsSen alle Katholiken ZUFK Kirchenkonstitution des Vatikanischen
christlichen Vollkommenhei streben und, Konzils, In umen (G(entium 818) hält die

Munster 2001; ÜUWwWe Rieske-Braun (He.) Konsensdruck hne Perspektiven? Der Öökumenische
Weg nach „Lomıinus lesus”, LeiIpzig 2001; Helmut HMoping (He.) Konfessionelle Identität Uun:
Kirchengemeinschaft. M ıt einem bibliographischen Anhang „LOomMInNus lesus”, Munster
2000
Vgl Medard Kehl, e 1ne Kirche Uun: Cdie vielen Kirchen, 1: timmen der e1t 1726 2001) S —
16, hier 11 „ LS geht dem Konzil bei der Deutung des besonderen Verhältnisses der katholischen
Kirche ZuUu!r Kirche Jesu C'hristi nicht einfachhin Clie volle‘ Verwirklichung der Kirche Jesu
C'hristi ‚nur‘ ın der Kkatholischen Kirche: dazu gehört ‚.hben doch VOT Uun: ın allen estrukturellen
Merkmalen Cdie exvxistentielle Dimension, nämlich das Erfülltsein VOoO Heiligen €15 un: damit
das Gründen 1m gemeinsamen Geschenk VO  3 Glaube, Hoffinung un: Liebe, welches unzweifel-
bar bei allen grofßen christlichen Kirchen gegeben 1st un: das sich uch bei ihnen ın bestimmten
grundlegenden ekklesialen Formen ausdrückt. Ne1ln, geht primar Cdie Vollständigkeit‘
der sakramentalen Struktur der Kirche Jesu C'hristi als vermittelndes Sakrament des Heils Und
diese Vollständigkeit 1st nach Auftassung des Konzils Uun: der gesamten Kkatholischen Theologie

11UT ın der katholischen Kirche gegeben, WA1S sich Ja uch schon rein historisch nicht leugnen
{St“. DIie Difterenz zwischen der Vollständigkeit der institutionellen Gestalt der römisch-ka-
tholischen Kirche un: der Mangelhaftigkeit ihrer exvistenzijellen Integritat bespricht uch Walter
Kasper. „Solange Cdie größere Einheit noch nicht Wirklichkeit 1st, kann uch Cdie Kkatholische
Kirche Cdie ihr eigene Fülle konkret lebensmäßig nicht verwirklichen 4) zwischen ihr un:
den getrennten Kirchen un: Gemeinschaften besteht deshalb das Verhältnis eINes gegensel-
tigen Gebens Uun: Empfangens’ Walter Kasper, Art „Kirche. 111 Systematisch-theologisch‘, 1:
LIhK>, 1996 hier 1469

Vatikanisches Konzil, Okumenismusdekret „Unitatıs Redintegratio’, Nr
Der ateinische Wortlaut Ist: „Haec Ecclesia, ın hoc mundoa ut SOCJetas constituta el ordinata,
subsistit ın FEeclesia catholica, UL ESSOTE eiIrı el EPISCOPIS ın 1US COMMUNIONE gubernata, |1-

34

diesem Zusammenhang ist auch detailliert 

erörtert worden, wie die Differenz zwi-

schen dem von der römisch-katholischen 

Kirche beanspruchten Faktum, die insti-

tutionellen Merkmale kirchlicher Existenz 

vollständig bewahrt zu haben, und der 

Tatsache bestehender Mängel, unter denen 

die Verwirklichung ihrer vollen Katholizi-

tät aus Sicht des 2. Vatikanischen Konzils 

leidet, aus ökumenischer Sicht zu deuten 

ist.16 Das Konzil lehrt diesbezüglich:

„Obgleich ... die katholische Kirche mit 

dem ganzen Reichtum der von Gott geof-

fenbarten Wahrheit und der Gnadenmittel 

beschenkt ist, ist es doch Tatsache, daß ihre 

Glieder nicht mit der entsprechenden Glut 

daraus leben, so daß das Antlitz der Kirche 

den von uns getrennten Brüdern und der 

ganzen Welt nicht recht aufleuchtet und 

das Wachstum des Reiches Gottes verzögert 

wird. Deshalb müssen alle Katholiken zur 

christlichen Vollkommenheit streben und, 

ihrer jeweiligen Stellung entsprechend, be-

müht sein, daß die Kirche, die die Niedrig-

keit und das Todesleiden Christi an ihrem 

Leibe trägt, von Tag zu Tag geläutert und 

erneuert werde, bis Christus sie sich der-

einst glorreich darstellt, ohne Makel und 

Runzeln. ... Aber gerade die Spaltungen der 

Christen sind für die Kirche ein Hindernis, 

daß sie die ihr eigene Fülle der Katholizität 

in jenen Söhnen wirksam werden läßt, die 

ihr zwar durch die Taufe zugehören, aber 

von ihrer völligen Gemeinschaft getrennt 

sind: Ja, es wird dadurch auch für die Kir-

che selber schwieriger, die Fülle der Katho-

lizität unter jedem Aspekt in der Wirklich-

keit des Lebens auszuprägen.“17

Der anhaltende Disput im römisch-

katholischen Gesprächsraum und im 

ökumenischen Dialog über eine angemes-

sene Interpretation des „subsistit“ in der 

Kirchenkonstitution des 2. Vatikanischen 

Konzils, in Lumen Gentium 818, hält die 

 Münster 2001; Uwe Rieske-Braun (Hg.), Konsensdruck ohne Perspektiven? Der ökumenische 
Weg nach „Dominus Iesus“, Leipzig 2001; Helmut Hoping (Hg.), Konfessionelle Identität und 
Kirchengemeinschaft . Mit einem bibliographischen Anhang zu „Dominus Iesus“, Münster 
2000.

16 Vgl. Medard Kehl, Die eine Kirche und die vielen Kirchen, in: Stimmen der Zeit 126 (2001) 3–
16, hier 11: „Es geht dem Konzil bei der Deutung des besonderen Verhältnisses der katholischen 
Kirche zur Kirche Jesu Christi nicht einfachhin um die ‚volle‘ Verwirklichung der Kirche Jesu 
Christi ‚nur‘ in der katholischen Kirche; dazu gehört eben doch vor und in allen strukturellen 
Merkmalen die existentielle Dimension, nämlich das Erfülltsein vom Heiligen Geist und damit 
das Gründen im gemeinsamen Geschenk von Glaube, Hoff nung und Liebe, welches unzweifel-
bar bei allen großen christlichen Kirchen gegeben ist und das sich auch bei ihnen in bestimmten 
grundlegenden ekklesialen Formen ausdrückt. Nein, es geht primär um die ‚Vollständigkeit‘ 
der sakramentalen Struktur der Kirche Jesu Christi als vermittelndes Sakrament des Heils. Und 
diese Vollständigkeit ist nach Auff assung des Konzils und der gesamten katholischen Th eologie 
so nur in der katholischen Kirche gegeben, was sich ja auch schon rein historisch nicht leugnen 
läßt“. Die Diff erenz zwischen der Vollständigkeit der institutionellen Gestalt der römisch-ka-
tholischen Kirche und der Mangelhaft igkeit ihrer existenziellen Integrität bespricht auch Walter 
Kasper: „Solange die größere Einheit noch nicht Wirklichkeit ist, kann auch die katholische 
Kirche die ihr eigene Fülle konkret lebensmäßig nicht verwirklichen (UR 4); zwischen ihr und 
den getrennten Kirchen und Gemeinschaft en besteht deshalb das Verhältnis eines gegensei-
tigen Gebens und Empfangens“ (Walter Kasper, Art. „Kirche. III. Systematisch-theologisch“, in: 
LTh K3, Bd. 5 (1996), 1465–1474, hier 1469).

17 2. Vatikanisches Konzil, Ökumenismusdekret „Unitatis Redintegratio“, Nr. 4.
18 Der lateinische Wortlaut ist: „Haec Ecclesia, in hoc mundo ut societas constituta et ordinata, 

subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in eius communione gubernata, li-
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Frage wach, welche Gewichtung die PCI- hinzuzunehmen, Zusammenhänge
sonal vermittelte Zeugniskraft des vVan- herstellen und Abgrenzungen vornehmen
geliums, die auch aufßerhalb der römisch- können. Vorrangıg geschieht dies hin-
katholischen Kirche wahrzunehmen ist, In sichtlich des Begriffspaars Institution und
einer zukünftigen ökumenischen esS10- Urganisation. Demnach bezeichnet das
ogie beanspruchen kann oder Sarl muss.** Wort ‚Institution „eine Sinneinheit VO  b

habitualisierten Formen des andelns undIst die aAufßere Integrität einer Institution
bedeutsamer als ihre innere Übereinstim- der sozlalen Interaktion, deren Sinn und
IUNS mıt dem Evangelium® Niemand Rechtfertigung der jeweiligen Kultur enTl-
wird diese Frage ohl leichtfertig bejahen Ttammen und deren dauerhafte Beachtung
oder verneinen wollen die umgebende Gesellschaft sichert  <121 DIe

DIe Frage ach dem institutionellen Funktionen VO  b Institutone sind VOLF

Charakter der Kirche wird In ökumenisch- em die Gewähr VO  b Sicherheit, Ordnung
theologischen Beliträgen AaUuSs Jüngerer Zeıit, SOWI1Ee Stabilität, das Angebot einer Identi-
wI1Ie gesehen, eher amtstheologischer tat In Gemeinschaft und die Entlastung VO  b

Perspektive betrachtet. amı eine der Schwierigkeit, tändig Improvisationen
Vorentscheidung, die zumindest AaUuSs 1C oder EXp erimente durchleben mussen.“
des reformatorischen Kezeptionsraums des Während Institutone AaUS sOzlalwissen-
Institutionenbegriffs einer kritischen Pru- schaftlicher 1C. stärker Urc. Traditionen
fung bedarf. und Kulturen bestimmt sind, sind Urga-

nısatiıonen ‚Formen geregelter Kooperatl-
Konfessionsspezifische ZEeD- die sich eher ıIn der Moderne und VOL

tion des Institutionenbegriffs em auf dem Boden der Rationalität enTl-
wickeln”“ Urganisationen sind demnach

Auch sachkundige Interpreten der Je ach Handlungsziel gestaltende Ver-
Rede VO  b einer „Institution stehen VOL einbarungen einer Zusammenarbeit,
der Schwierigkeit, dass „sich der Begriff bei der die ZUTFK Verfügung stehenden Mittel
einer SCHAUCH Definition lentzieht ]”“ In möglichst sinnvoll genutzt werden. Wäare CS

NEeUECEIEN Einführungen In sOzlalwissen- eine 1.  e) die Konfessionsgemeinschaften
Sschaltlıche Terminologien ist CN üblich, 1mM beschriebenen Sınn künftig nicht

mehr als Institutionen, sondern vielmehrandere egriffe dem der Institution

cel exIra 1US compagiınem elementa plura sanctificationis el verıtatıs Invenlantur, QUAC ut dona
FEeclesiae C'hristi proprIia, adc unıtatem catholicam impellunt” (Lumen Gentium, Nr 8) Vegl.
dazu miıt Hınwelsen auf Cdie VOLAdUSSCHANSCILE Diskussion einen Kommentar AUS Jungster eIt:
efier Hunermann, Theologischer Kommentar ZUuU!T dogmatischen Konstitution über Cdie Kirche
Lumen gentium, 1n Ders./Bernd Jochen Hilherath (Ho.) Herders Theologischer Kommentar
zu / welten Vatikanischen Konzil, 2, Freiburg-Basel-Wien 2004, 263-582, bes 365371
Vgl dazu ausführlicher anderer Stelle: 1IOYrO tHheg Sattler, Okumenische Annäherungen Cdie
FEeclesia ab bel VOT dem Hintergrund VOoO  3 OMINUS lesus, 1n Alhbert FYTranz (He.) Was 1st heute
noch katholisch?* /Zum Streit Clie Innere FEinheit un: Vielfalt der Kirche, Freiburg-Basel-
Wiıen 2001, K —  —
Wilhelm Berger, Art „‚Institution. I{ Sozialwissenschaftlich”, 1n RGG* 2001), 175

21 FrMAHNN Gukenbiehl, Institution Uun: Urganisation, 1n FrTMAHNN Korte/Bernhard Schäfers
(He.) Einführung ın Cdie Hauptbegrifte der SOzlologie, Opladen 143-159, hier 144
Vgl eb: 147-149
Ebd., 1572
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Frage wach, welche Gewichtung die per-

sonal vermittelte Zeugniskraft des Evan-

geliums, die auch außerhalb der römisch-

katholischen Kirche wahrzunehmen ist, in 

einer zukünftigen ökumenischen Ekklesio-

logie beanspruchen kann oder gar muss.19 

Ist die äußere Integrität einer Institution 

bedeutsamer als ihre innere Übereinstim-

mung mit dem Evangelium? Niemand 

wird diese Frage wohl leichtfertig bejahen 

oder verneinen wollen.

Die Frage nach dem institutionellen 

Charakter der Kirche wird in ökumenisch-

theologischen Beiträgen aus jüngerer Zeit, 

wie gesehen, eher unter amtstheologischer 

Perspektive betrachtet. Damit fällt eine 

Vorentscheidung, die zumindest aus Sicht 

des reformatorischen Rezeptionsraums des 

Institutionenbegriffs einer kritischen Prü-

fung bedarf.

3. Konfessionsspezifi sche Rezep-
tion des Institutionenbegriffs

Auch sachkundige Interpreten der 

Rede von einer „Institution“ stehen vor 

der Schwierigkeit, dass „sich der Begriff 

einer genauen Definition [entzieht]“20. In 

neueren Einführungen in sozialwissen-

schaftliche Terminologien ist es üblich, 

andere Begriffe zu dem der Institution 

hinzuzunehmen, um Zusammenhänge 

herstellen und Abgrenzungen vornehmen 

zu können. Vorrangig geschieht dies hin-

sichtlich des Begriffspaars Institution und 

Organisation. Demnach bezeichnet das 

Wort ‚Institution‘ „eine Sinneinheit von 

habitualisierten Formen des Handelns und 

der sozialen Interaktion, deren Sinn und 

Rechtfertigung der jeweiligen Kultur ent-

stammen und deren dauerhafte Beachtung 

die umgebende Gesellschaft sichert“21. Die 

Funktionen von Institutionen sind vor 

allem die Gewähr von Sicherheit, Ordnung 

sowie Stabilität, das Angebot einer Identi-

tät in Gemeinschaft und die Entlastung von 

der Schwierigkeit, ständig Improvisationen 

oder Experimente durchleben zu müssen.22 

Während Institutionen aus sozialwissen-

schaftlicher Sicht stärker durch Traditionen 

und Kulturen bestimmt sind, sind Orga-

nisationen „Formen geregelter Kooperati-

on, die sich eher in der Moderne und vor 

allem auf dem Boden der Rationalität ent-

wickeln“23. Organisationen sind demnach 

je nach Handlungsziel zu gestaltende Ver-

einbarungen zu einer Zusammenarbeit, 

bei der die zur Verfügung stehenden Mittel 

möglichst sinnvoll genutzt werden. Wäre es 

eine Hilfe, die Konfessionsgemeinschaften 

– im beschriebenen Sinn – künftig nicht 

mehr als Institutionen, sondern vielmehr 

 cet extra eius compaginem elementa plura sanctifi cationis et veritatis inveniantur, quae ut dona 
Ecclesiae Christi propria, ad unitatem catholicam impellunt“ (Lumen Gentium, Nr. 8). Vgl. 
dazu mit Hinweisen auf die vorausgegangene Diskussion einen Kommentar aus jüngster Zeit: 
Peter Hünermann, Th eologischer Kommentar zur dogmatischen Konstitution über die Kirche 
Lumen gentium, in: Ders./Bernd Jochen Hilberath (Hg.), Herders Th eologischer Kommentar 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 2, Freiburg–Basel–Wien 2004, 263–582, bes. 365–371.

19 Vgl. dazu ausführlicher an anderer Stelle: Dorothea Sattler, Ökumenische Annäherungen an die 
Ecclesia ab Abel vor dem Hintergrund von Dominus Iesus, in: Albert Franz (Hg.), Was ist heute 
noch katholisch? Zum Streit um die innere Einheit und Vielfalt der Kirche, Freiburg–Basel–
Wien 2001, 87–113.

20 Wilhelm Berger, Art. „Institution. II. Sozialwissenschaft lich“, in: RGG4 4 (2001), 175.
21 Hermann L. Gukenbiehl, Institution und Organisation, in: Hermann Korte/Bernhard Schäfers 

(Hg.), Einführung in die Hauptbegriff e der Soziologie, Opladen 62002, 143–159, hier 144.
22 Vgl. ebd., 147–149.
23 Ebd., 152.
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blof$) als Urganisationen betrachten? angelsächsischen aum angesiedelte The-
Dem ersten Anschein ach ware mıt einer Orlen (mit Bronislaw Malinowski“’) NST1-
olchen ekklesiologischen Neubesinnung ullonen eher als artifizielle Gebilde und
eine stärkere Ausrichtung auf die strategische Hilfen, (,ruppeninteressen

sichern.der kirchlichen Sendung WONNCHN)L, das
Evangelium (,ottes verkündigen. DIe Wissenssoziologische und systemtheo-
Konfessionsgemeinschaften könnten dann retische Aspekte sind se1it eit
gemeinsam auf Jene gesellschaftlichen VO  b er Bedeutung bei der Umschrei-
Herausforderungen antworten, die ıIn der bung der Verstehensweisen VO  u Institutio-
jeweiligen (Gegenwart der Zukunft N  5 AI diese NEeUECEIECN Zugänge stehen Je-
der Schöpfungsgemeinschaft willen be- doch e1Den! ıIn einem Fragehorizont, der
drängen Historisch begründete ONILLkTte In der neuzeitlichen Philosophie bereits
In Fragen des Amtes oder der Autorıitäten, VO  b eorg Wilhelm Friedrich ege. for-
die sich mıt dem Begriff der Institution muliert wurde und ach Medard Kehl
verbinden lassen, waren dann VO  b nachge- lautet: „Wile kann die Freiheit der ubjekti-
ordneter Bedeutung. vıtat und die objektive Wirklichkeit gesell-

Auch In theologischen Belträgen Sple- schaftlicher Institutione miteinander
gelt sich die Erkenntnis der sOzlalwissen- vermittelt edacht werden, dass sowohl die
SC  1Ichen Forschung, dass ZweIl rund- wechselseitige Bedingtheit beider als auch
ansatze In der Deutung der Entstehung ihre Eigenständigkeit gewahrt bleiben?“3
VO  b Institutione unterscheiden selen.“ In den frühen 550er Jahren des
E1n 1mM wesentlichen In der deutschspra- Jahrhunderts ist In der deutschsprachigen
chigen philosophischen Anthropologie evangelischen Theologie das Interesse
beheimateter Verstehensversuch betrach- einem interdisziplinären espräc. ber
tel den Menschen (zumeist 1mM Anschluss die Bedeutung gesellschaftlicher Institutio-

Arnold Gehlen*) als 1mM Vergleich mıt Nen entstanden und VO  b einem Arbeits-
dem 1er weniger instinktgesteuert; NST1- kreis aufgenommen worden.“ och
utllonen entlasten In dieser Situation, S1€ dem INAruc der nationalsozialistischen
kompensieren biologisch edingte Mängel eit stehend, wurde In den ialogen ZW1-
und gewährleisten größere Verhaltenssi- schen Theologen, urısten und Kirchen-
cherheit.“® Während dieser (Gsrundansatz politikern zunächst die Frage behandelt,
die Bildung VO  b Institutone als dem ach welchen Krıterlien zwischen der (Je-
türlichen esen des Menschen ANSCHHLCS- schichtsbedingtheit SOWI1E Wandlungsfä-
SCIl betrachtet, verstehen ursprünglich 1mM higkeit menschlicher Einrichtungen und

Vgl Udo Zelinka, Art „‚Institution, Institutionalisierung”, 1n LIhK® 1996 Freiburg-Basel-
Wiıen 5451
Vgl Arnoald Gehlen, Der Mensch. Seine altur un: se1INe Stellung ın der Welt, Frankfurt-Bonn

962; ders., Urmensch Uun: Spätkultur, Frankfurt-Bonn 41 064
Vgl ZUuU!T Konzeption VO  3 Arnold Gehlen uch Medard Kehl, Kirche als Institution s Anm 2)
228
Vgl Bronisiaw Malinowski, Eiıne wissenschaftliche Theorie der Kultur, Zürich 1949
Medard Kehl, Kirche als Institution s Anm 2)
Vgl Wolf-Dieter Marsch, Das Institutionen-Gespräch ın der evangelischen Kirche. Rückblicken-
der Bericht über Cdie Entwicklung eiINes interdisziplinären Problems, 1n Helmut Schelsky (Ho.)
Fur Theorie der Institution (S. Anm 4) 127-139
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(bloß) als Organisationen zu betrachten? 

Dem ersten Anschein nach wäre mit einer 

solchen ekklesiologischen Neubesinnung 

eine stärkere Ausrichtung auf die Mitte 

der kirchlichen Sendung gewonnen, das 

Evangelium Gottes zu verkündigen. Die 

Konfessionsgemeinschaften könnten dann 

gemeinsam auf jene gesellschaftlichen 

Herausforderungen antworten, die in der 

jeweiligen Gegenwart – um der Zukunft 

der Schöpfungsgemeinschaft willen – be-

drängen. Historisch begründete Konflikte 

in Fragen des Amtes oder der Autoritäten, 

die sich mit dem Begriff der Institution 

verbinden lassen, wären dann von nachge-

ordneter Bedeutung.

Auch in theologischen Beiträgen spie-

gelt sich die Erkenntnis der sozialwissen-

schaftlichen Forschung, dass zwei Grund-

ansätze in der Deutung der Entstehung 

von Institutionen zu unterscheiden seien.24 

Ein im wesentlichen in der deutschspra-

chigen philosophischen Anthropologie 

beheimateter Verstehensversuch betrach-

tet den Menschen (zumeist im Anschluss 

an Arnold Gehlen25) als im Vergleich mit 

dem Tier weniger instinktgesteuert; Insti-

tutionen entlasten in dieser Situation, sie 

kompensieren biologisch bedingte Mängel 

und gewährleisten größere Verhaltenssi-

cherheit.26 Während dieser Grundansatz 

die Bildung von Institutionen als dem na-

türlichen Wesen des Menschen angemes-

sen betrachtet, verstehen ursprünglich im 

angelsächsischen Raum angesiedelte The-

orien (mit Bronislaw Malinowski27) Insti-

tutionen eher als artifizielle Gebilde und 

strategische Hilfen, um Gruppeninteressen 

zu sichern.

Wissenssoziologische und systemtheo-

retische Aspekte sind seit geraumer Zeit 

von hoher Bedeutung bei der Umschrei-

bung der Verstehensweisen von Institutio-

nen. All diese neueren Zugänge stehen je-

doch bleibend in einem Fragehorizont, der 

in der neuzeitlichen Philosophie bereits 

von Georg Wilhelm Friedrich Hegel for-

muliert wurde und nach Medard Kehl so 

lautet: „Wie kann die Freiheit der Subjekti-

vität und die objektive Wirklichkeit gesell-

schaftlicher Institutionen so miteinander 

vermittelt gedacht werden, dass sowohl die 

wechselseitige Bedingtheit beider als auch 

ihre Eigenständigkeit gewahrt bleiben?“28

In den frühen 50er Jahren des 20. 

Jahrhunderts ist in der deutschsprachigen 

evangelischen Theologie das Interesse an 

einem interdisziplinären Gespräch über 

die Bedeutung gesellschaftlicher Institutio-

nen entstanden und von einem Arbeits-

kreis aufgenommen worden.29 Noch unter 

dem Eindruck der nationalsozialistischen 

Zeit stehend, wurde in den Dialogen zwi-

schen Theologen, Juristen und Kirchen-

politikern zunächst die Frage behandelt, 

nach welchen Kriterien zwischen der Ge-

schichtsbedingtheit sowie Wandlungsfä-

higkeit menschlicher Einrichtungen und 

24 Vgl. Udo Zelinka, Art. „Institution, Institutionalisierung“, in: LTh K3 5 (1996). Freiburg–Basel–
Wien 31996, 545f.

25 Vgl. Arnold Gehlen, Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Frankfurt–Bonn 
71962; ders., Urmensch und Spätkultur, Frankfurt–Bonn 21964.

26 Vgl. zur Konzeption von Arnold Gehlen auch: Medard Kehl, Kirche als Institution (s. Anm. 2), 
23–28.

27 Vgl. Bronislaw Malinowski, Eine wissenschaft liche Th eorie der Kultur, Zürich 1949.
28 Medard Kehl, Kirche als Institution (s. Anm. 2), 23.
29 Vgl. Wolf-Dieter Marsch, Das Institutionen-Gespräch in der evangelischen Kirche. Rückblicken-

der Bericht über die Entwicklung eines interdisziplinären Problems, in: Helmut Schelsky (Hg.), 
Zur Th eorie der Institution (s. Anm. 4), 127–139.
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der Legitimität SOWI1E Kontinulta göttlicher anderen ıIn den 1C. nahm, sind 1mM FrO-
misch-katholischen Schrifttum ekklesiolo-rdnungen unterschieden werden könnte.

DIe Institution der Ehe und Familie War gische Fragen intensiver bedacht worden.
der gewählte konkrete Ausgangspunkt Medard Kehl hat In Se1iINer Dissertation®*
der welteren Überlegungen. Als rgebnis und In einer nachfolgenden Publikation®
der Bemühungen konnte eine für das einen 1INDIIC. In entsprechende Ansätze
formatorische Selbstverständnis wichtige der römisch-katholischen Theologie In
Einsicht ıIn die geschichtliche Bedingtheit der zweıten Häl{fte des Jahrhunderts
auch VO  b olchen Institutione ermöglicht. ach einer Übersicht ber
werden, die als VO  b (J,ott eingerichtet die Verwendung des Institutionenbegriffs
betrachten Sind: „Nach dem Gottes, In der römisch-katholischen Theologie,
der ethischen Norm, kann nicht anders SC bei der vier Resonanzbereiche Beachtung
rag werden, als indem IHNan sich auf die finden (göttliche tiftung der Institution
Geschic  ichkeit VO  u Institutone e1n- Kirche, Nneres Leben und aAußere Gestalt

C 3(}lässt Der als „theologisch-normativ” der Kirche, Amt und Charisma SOWI1E In-
bezeichnete Standort der Theologen Be- stiıtution und Persönlichkeit), zeichnet
ginn der Gespräche*' 1e SOML einer kri- Kehl die Ausführungen VO  u Hans KUung,
tischen Prüfung nicht stand DIe Setzung Karl] Rahner und Hans Urs VO  u Balthasar
und tiftung einer Institution Urc. den ZU. ema nach.* Bel er Schwierigkeit,
illen und das Wort (,ottes verhindert diese unterschiedlichen ekklesiologischen
nicht deren Gestaltungsfähigkeit. Wichtig Onzepte vergleichen, VEIINAS Kehl
erscheint CS In diesem immer wileder NEeU dennoch als eine alle Autoren bewegende
anstehenden Prozess der Angleichung SC Frage erkennen, wI1Ie kirchliche Instıituti-
wordener Institutione den göttlichen und personale Freiheit der Glaubenden
illen VOLF allem, die usübung PEISONIA- verbinden selen. Kehl selbst ijeg daran,
ler Freiheit gewährleisten. Institutio- einer Differenzierung zwischen dem
Hen dienen prinzipie. diesem nliegen, wertzuschätzenden institutionellen Cha-

rakter auch) der Kirche und der immerS1e können jedoch auch pervertieren und
behindern dann die Entfaltung humaner auch kritisch prüfenden Realisierung
erte. desselben In Formen der Urganisation und

Während der reformatorische ezZep- Verwaltung beizutragen. eulilic. pricht
t1onsraum der Institutionentheorien des sich dafür aUs, die offnung, eine (Je-

Jahrhunderts stärker die beiden Nlue- meinschaft 1mM Glauben se1IN, nicht 1Ur

SCH einer Wahrung der wirklichkeitsset- In großen Versammlungen rleben wol-
zenden, normierenden Kraft des Wortes len, vielmehr auch Orte gelten lassen,
(,ottes ZU. einen SOWI1eEe einer Berücksich- denen In überschaubaren Gruppengröfßen
tigung der freiheitlichen Persönlichkeits- der personalen Dimension des Religiösen
rechte des glaubenden Menschen ZU. mehr USdruc. egeben werden kann.

Ebd., 137
41 Vgl eb: 1 3(}

Vgl Medard Kehl, Kirche als Institution s Anm. 2)
Vgl ders., Kirche als Instiıtutlion, 1n Walter Kern (He.) Handbuch der Fundamentaltheo-
logie, Iraktat Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1986, 176—-197
Vgl Medard Kehl, Kirche als Institution (S Anm. 2)
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der Legitimität sowie Kontinuität göttlicher 

Ordnungen unterschieden werden könnte. 

Die Institution der Ehe und Familie war 

der gewählte konkrete Ausgangspunkt 

der weiteren Überlegungen. Als Ergebnis 

der Bemühungen konnte eine für das re-

formatorische Selbstverständnis wichtige 

Einsicht in die geschichtliche Bedingtheit 

auch von solchen Institutionen gewonnen 

werden, die als von Gott eingerichtet zu 

betrachten sind: „Nach dem Gebot Gottes, 

der ethischen Norm, kann nicht anders ge-

fragt werden, als indem man sich auf die 

Geschichtlichkeit von Institutionen ein-

lässt“30. Der als „theologisch-normativ“ 

bezeichnete Standort der Theologen zu Be-

ginn der Gespräche31 hielt somit einer kri-

tischen Prüfung nicht stand: Die Setzung 

und Stiftung einer Institution durch den 

Willen und das Wort Gottes verhindert 

nicht deren Gestaltungsfähigkeit. Wichtig 

erscheint es in diesem immer wieder neu 

anstehenden Prozess der Angleichung ge-

wordener Institutionen an den göttlichen 

Willen vor allem, die Ausübung persona-

ler Freiheit zu gewährleisten. Institutio-

nen dienen prinzipiell diesem Anliegen, 

sie können jedoch auch pervertieren und 

behindern dann die Entfaltung humaner 

Werte.

Während der reformatorische Rezep-

tionsraum der Institutionentheorien des 

20. Jahrhunderts stärker die beiden Anlie-

gen einer Wahrung der wirklichkeitsset-

zenden, normierenden Kraft des Wortes 

Gottes zum einen sowie einer Berücksich-

tigung der freiheitlichen Persönlichkeits-

rechte des glaubenden Menschen zum 

anderen in den Blick nahm, sind im rö-

misch-katholischen Schrifttum ekklesiolo-

gische Fragen intensiver bedacht worden. 

Medard Kehl hat in seiner Dissertation32 

und in einer nachfolgenden Publikation33 

einen Einblick in entsprechende Ansätze 

der römisch-katholischen Theologie in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

ermöglicht. Nach einer Übersicht über 

die Verwendung des Institutionenbegriffs 

in der römisch-katholischen Theologie, 

bei der vier Resonanzbereiche Beachtung 

finden (göttliche Stiftung der Institution 

Kirche, inneres Leben und äußere Gestalt 

der Kirche, Amt und Charisma sowie In-

stitution und Persönlichkeit), zeichnet 

Kehl die Ausführungen von Hans Küng, 

Karl Rahner und Hans Urs von Balthasar 

zum Thema nach.34 Bei aller Schwierigkeit, 

diese unterschiedlichen ekklesiologischen 

Konzepte zu vergleichen, vermag Kehl 

dennoch als eine alle Autoren bewegende 

Frage zu erkennen, wie kirchliche Instituti-

on und personale Freiheit der Glaubenden 

zu verbinden seien. Kehl selbst liegt daran, 

zu einer Differenzierung zwischen dem 

wertzuschätzenden institutionellen Cha-

rakter (auch) der Kirche und der immer 

auch kritisch zu prüfenden Realisierung 

desselben in Formen der Organisation und 

Verwaltung beizutragen. Deutlich spricht 

er sich dafür aus, die Hoffnung, eine Ge-

meinschaft im Glauben zu sein, nicht nur 

in großen Versammlungen erleben zu wol-

len, vielmehr auch Orte gelten zu lassen, an 

denen in überschaubaren Gruppengrößen 

der personalen Dimension des Religiösen 

mehr Ausdruck gegeben werden kann. 

30 Ebd., 137.
31 Vgl. ebd., 130.
32 Vgl. Medard Kehl, Kirche als Institution (s. Anm. 2).
33 Vgl. ders., Kirche als Institution, in: Walter Kern u.a. (Hg.), Handbuch der Fundamentaltheo-

logie, Bd. 3: Traktat Kirche, Freiburg–Basel–Wien 1986, 176–197.
34 Vgl. Medard Kehl, Kirche als Institution (s. Anm. 2) 123–311.
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Als den primären theologischen Gesichts- SEe1IN als früher. Könnte diese Erkenntnis
pun bei der Qualifizierung der Kirche auch In ökumenischer Perspektive Folgen
als einer Institution betrachtet Kehl die haben? Bevor ich diese Frage aufnehme,

gegebene Möglichkeit, VO  b einem blei- möchte ich In einer kurzen Zwischenüber-
benden Gegenüber ZU. einzelnen glau- legung grundlegende Einsichten VO  b

benden Menschen sprechen können, In Karl Rahner erinnern.
dem die (:nadenhaftigkeit der göttlichen
Heilszusage sinnenfällig wiIird. DIe nstıtu- DIT3 Gegenüberstellung Vo
tion Kirche ist dem Einzelnen vorgegeben. Institution un reinel DE

Kar| RahnerNiemand 111U55 sich selbst die rlösung be-
reiten. Schliefslic ijeg Kehl einer Be-
wahrung der Charismen In der kirchlichen Karl] Rahner hat sich vielfach Öku-
Institution, und diesbezüglich auf menischen Fragestellungen geäußert und
eine Stärkung der (Gjemeinde In ihrem MiIt- el den amtstheologischen Fragen be-
einander mıt der amtlichen Leitung. sondere Aufmerksamkei geschenkt.”” Se1-

Auf Je unterschiedliche e1se en 1E VO  b Beginn und dann fortwährend
die evangelische und die römisch-katho- mıt großer Selbstskepsis angesichts der
lische Theologie vorranglıg In den 600er ıhm möglicherweise mangelnden Ompe-

tenz In sozlalwissenschaftlichen Bereichenbis SU0er Jahren des Jahrhunderts das
espräc. mıt sozilalwissenschaftlichen In- vorgetlragenen Überlegungen ZU. ema
stitutionentheorien esucht. Heutige reli- „Institution und Freiheit”® welsen
gionssoziologische tudien en Sahnız nächst keinen explizit ökumenischen Hın-
grundsätzlich mıt dem Phänomen der tergrund auf. Rahner tellte Sseine Überle-
beobachtenden Privatisierung und der da- SUNSCH ıIn den Kontext der neuzeitlichen
mıt verbundenen Entinstitutionalisierung Religionskritik, die mıt erufung auf die
des Religiösen {un. Neue Einrichtungen Freiheit des Menschen jegliche (Je-
ıIn der heute vielgestaltigen religösen Szene, stalt religiöser Bevormundung opponılerte.

Auch WwWenn Rahner Differenzen zwischendie akTtısc. als eine Entlastung individuell
suchender Menschen empfunden werden, einem religiös begründeten Freiheitsbe-
bilden sich Jense1ts der einstmals etablier- ori 1mM Sinne des Paulus eiwa und
ten Kirchen. Nicht 1Ur esoterische Krelise, gesellschaftstheoretischen Konzepten
auch die einzelnen Richtungen der PSYy- nımmt, ijeg ıhm dennoch daran, €1
chotherapie nehmen Fragen auf, die früher Wirklic  eliten In ein konstruktives (Je-
dem Zuständigkeitsbereich der Institution spräch führen. Seine 1mM Sinn
Kirche überlassen In all dem Sple- theo-logische Grundthese €e1 ist, dass
gelt sich die gewachsene Sensibilität der (J,ott selbst „als der TUnNn: er Strukturen
Menschen, für die Gestaltung ihres religi- und rdnungen In der Welt 1Ur als er
Osen Lebens stärker selbst verantwortlich und Inhalt dieser Freiheit als eilsgut SC

Vgl dazu ausführlicher: Dorothea Sattler, Okumenische Perspektiven ın der geistlichen Ira-
Cdition VOoO  3 arl Rahner, 1n €15 Uun: Leben / 7 2004), 345-360; dies., Vergessene Vorfragen

eInNnem Öökumenischen Amtsverständnis. War arl Rahner den heutigen Öökumenischen (1e-
sprächen VOraus® In C'atholica 2004), 276—-295
Vgl arl Rahner, Institution Uun: Freiheit, 1n Schriften ZUuU!T Theologie 1972 115—-15372
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Als den primären theologischen Gesichts-

punkt bei der Qualifizierung der Kirche 

als einer Institution betrachtet Kehl die 

so gegebene Möglichkeit, von einem blei-

benden Gegenüber zum einzelnen glau-

benden Menschen sprechen zu können, in 

dem die Gnadenhaftigkeit der göttlichen 

Heilszusage sinnenfällig wird. Die Institu-

tion Kirche ist dem Einzelnen vorgegeben. 

Niemand muss sich selbst die Erlösung be-

reiten. Schließlich liegt Kehl an einer Be-

wahrung der Charismen in der kirchlichen 

Institution, und er hofft diesbezüglich auf 

eine Stärkung der Gemeinde in ihrem Mit-

einander mit der amtlichen Leitung.

Auf je unterschiedliche Weise haben 

die evangelische und die römisch-katho-

lische Theologie vorrangig in den 60er 

bis 80er Jahren des 20. Jahrhunderts das 

Gespräch mit sozialwissenschaftlichen In-

stitutionentheorien gesucht. Heutige reli-

gionssoziologische Studien haben ganz 

grundsätzlich mit dem Phänomen der zu 

beobachtenden Privatisierung und der da-

mit verbundenen Entinstitutionalisierung 

des Religiösen zu tun. Neue Einrichtungen 

in der heute vielgestaltigen religösen Szene, 

die faktisch als eine Entlastung individuell 

suchender Menschen empfunden werden, 

bilden sich jenseits der einstmals etablier-

ten Kirchen. Nicht nur esoterische Kreise, 

auch die einzelnen Richtungen der Psy-

chotherapie nehmen Fragen auf, die früher 

dem Zuständigkeitsbereich der Institution 

Kirche überlassen waren. In all dem spie-

gelt sich die gewachsene Sensibilität der 

Menschen, für die Gestaltung ihres religi-

ösen Lebens stärker selbst verantwortlich 

zu sein als früher. Könnte diese Erkenntnis 

auch in ökumenischer Perspektive Folgen 

haben? Bevor ich diese Frage aufnehme, 

möchte ich in einer kurzen Zwischenüber-

legung an grundlegende Einsichten von 

Karl Rahner erinnern.

4. Die Gegenüberstellung von
Institution und Freiheit bei
Karl Rahner

Karl Rahner hat sich vielfach zu öku-

menischen Fragestellungen geäußert und 

dabei den amtstheologischen Fragen be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt.35 Sei-

ne von Beginn an und dann fortwährend 

mit großer Selbstskepsis angesichts der 

ihm möglicherweise mangelnden Kompe-

tenz in sozialwissenschaftlichen Bereichen 

vorgetragenen Überlegungen zum Thema 

„Institution und Freiheit“36 weisen zu-

nächst keinen explizit ökumenischen Hin-

tergrund auf. Rahner stellte seine Überle-

gungen in den Kontext der neuzeitlichen 

Religionskritik, die mit Berufung auf die 

Freiheit des Menschen gegen jegliche Ge-

stalt religiöser Bevormundung opponierte. 

Auch wenn Rahner Differenzen zwischen 

einem religiös begründeten Freiheitsbe-

griff – im Sinne des Paulus etwa – und 

gesellschaftstheoretischen Konzepten an-

nimmt, so liegt ihm dennoch daran, beide 

Wirklichkeiten in ein konstruktives Ge-

spräch zu führen. Seine im strengen Sinn 

theo-logische Grundthese dabei ist, dass 

Gott selbst „als der Grund aller Strukturen 

und Ordnungen in der Welt nur als Geber 

und Inhalt dieser Freiheit als Heilsgut ge-

35 Vgl. dazu ausführlicher: Dorothea Sattler, Ökumenische Perspektiven in der geistlichen Tra-
dition von Karl Rahner, in: Geist und Leben 77 (2004), 345–360; dies., Vergessene Vorfragen 
zu einem ökumenischen Amtsverständnis. War Karl Rahner den heutigen ökumenischen Ge-
sprächen voraus? In: Catholica (2004), 276–295.

36 Vgl. Karl Rahner, Institution und Freiheit, in: Schrift en zur Th eologie 10 (1972), 115–132.
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ac werden ann| 37 rdnungen und kengang macht Rahner arau. uf{merk-
Strukturen können demnach VO  b (J,ott her Sa1ll, dass die usübung der menschlichen
betrachtet nicht als Widerspruch ZUFK Frel- Freiheit VO  b dem S1€ gewährenden inst1-
heit verstanden werden. Es gelte vielmehr, tutionellen Rahmen profitiert, den
das Institutionelle als Bedingung der MÖg- S1€ möglicherweise zugleic. rebelliert So
1C.  (1 der Freiheit begreifen.“® Dem ermöglicht efw.: die freiheitsbegrenzende
Stichwort „Freiheit” In der wechselvollen Vorschrift, 1mM Straßenverkehr rechts
Gestalt Se1iINer neuzeitlichen Wirkungsge- fahren, freie Beweglichkeit für viele Men-
schichte sind dann auch die folgenden Se1- schen. Einschränkungen der freiheitlichen

Wahl 1mM menschlichen Verhalten sindten gewidmet,” Vordergründig bestimmt
Rahner den Begriff der Freiheit als einen dann begründet, Wenn die Lebensqualität
„Zustand, In dem CS möglich ist, eine O1- auf diese e1se ste1igt. ach Rahner gibt CS

uatıon aufzuheben, die als unerwünscht „bessere und Schlechtere Institutione der
und abschaffbar betrachtet wird”“*9 Auch Freiheit”“4+. Wichtig ist Rahner VOL allem,
Institutione sind ach Rahners Definiti- auf die Ambivalenz der Institutione hin-

prinzipie. der Möglichkeit der freiheit- zuwelsen, die freiheitliche Handlungen
lichen Reform ausgesetzl, S1€ unterliegen sowohl ermöglichen als auch begrenzen.”
zugleic. Vorgegebenheiten (Leitbildern, Verkehrungen 1mM freiheitlichen Handeln
Gewohnheiten, Tabus), die CS erschweren, des Menschen können ach Rahner Je-
freiheitliche Entscheidungen In die Wirk- doch auch kein Tun se1IN, iıhm diese
1C.  (1 überführen.* Institution und entziehen. Abschließend sich Rahner
Freiheit treten dann ıIn Konkurrenz
einander, Wenn erforderlich erscheinende Weiterführende Liıteratur
Reformen blockiert werden. In einer / wI1- Konrad Raiser/Dorothea attler (Hg.)schenüberlegung Rahner VOLF der Okumene VOLF Zeiten. FS für The-
VOLF em ıIn Jüngeren (Jenerationen beste- Odor Schneider ZU. Geburtstag, Frel-
henden Gefahr einer ucC ach Verände- burg-Basel-Wien 2000;
LUNSCH, die losgelöst VO  b der Intention Christian DUGUOC, Kirchen unterwegs.,als Phänomen bereits wertvoll und be- Versuch einer ökumenischen Ekklesiolo-
ründet erscheinen.“* Dennoch ijeg iıhm gle, Freiburg/Schweiz 1985;
sehr daran, auch Institutione als „Objek- edard Kehl, Kirche als Institution, In
tivationen der Freiheit”* des Menschen Walter Kern (Hg.) andDuc der Fun-
betrachten. Mıt dieser Bestimmung sind damentaltheologie, Traktat Kirche,
S1e kategorial VO  b Naturgesetzlichkeiten Freiburg-Basel-Wien 1986,;, 176-197
unterschieden. In einem welteren edan-

Ebd., 116
Vgl eb: 117
Vgl eb: 118-121
Ebd., 121

4 ] Vgl eb: 1272
Vgl eb: 1241 Rahner spiegelt ın diesen Passagen SEWISS Nalıl>- Erfahrungen miıt den Reform-
anliegen der Jungeren (jenerationen Ende der Ger Jahre des Jahrhunderts.
Ebd., 1251
Ebd., 128
Vgl eb
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dacht werden [kann]“37. Ordnungen und 

Strukturen können demnach von Gott her 

betrachtet nicht als Widerspruch zur Frei-

heit verstanden werden. Es gelte vielmehr, 

das Institutionelle als Bedingung der Mög-

lichkeit der Freiheit zu begreifen.38 Dem 

Stichwort „Freiheit“ in der wechselvollen 

Gestalt seiner neuzeitlichen Wirkungsge-

schichte sind dann auch die folgenden Sei-

ten gewidmet.39 Vordergründig bestimmt 

Rahner den Begriff der Freiheit als einen 

„Zustand, in dem es möglich ist, eine Si-

tuation aufzuheben, die als unerwünscht 

und abschaffbar betrachtet wird“40. Auch 

Institutionen sind nach Rahners Definiti-

on prinzipiell der Möglichkeit der freiheit-

lichen Reform ausgesetzt, sie unterliegen 

zugleich Vorgegebenheiten (Leitbildern, 

Gewohnheiten, Tabus), die es erschweren, 

freiheitliche Entscheidungen in die Wirk-

lichkeit zu überführen.41 Institution und 

Freiheit treten dann in Konkurrenz zu-

einander, wenn erforderlich erscheinende 

Reformen blockiert werden. In einer Zwi-

schenüberlegung warnt Rahner vor der 

vor allem in jüngeren Generationen beste-

henden Gefahr einer Suche nach Verände-

rungen, die – losgelöst von der Intention 

– als Phänomen bereits wertvoll und be-

gründet erscheinen.42 Dennoch liegt ihm 

sehr daran, auch Institutionen als „Objek-

tivationen der Freiheit“43 des Menschen zu 

betrachten. Mit dieser Bestimmung sind 

sie kategorial von Naturgesetzlichkeiten 

unterschieden. In einem weiteren Gedan-

kengang macht Rahner darauf aufmerk-

sam, dass die Ausübung der menschlichen 

Freiheit von dem sie gewährenden insti-

tutionellen Rahmen profitiert, gegen den 

sie möglicherweise zugleich rebelliert. So 

ermöglicht etwa die freiheitsbegrenzende 

Vorschrift, im Straßenverkehr rechts zu 

fahren, freie Beweglichkeit für viele Men-

schen. Einschränkungen der freiheitlichen 

Wahl im menschlichen Verhalten sind 

dann begründet, wenn die Lebensqualität 

auf diese Weise steigt. Nach Rahner gibt es 

„bessere und schlechtere Institutionen der 

Freiheit“44. Wichtig ist Rahner vor allem, 

auf die Ambivalenz der Institutionen hin-

zuweisen, die freiheitliche Handlungen 

sowohl ermöglichen als auch begrenzen.45 

Verkehrungen im freiheitlichen Handeln 

des Menschen können nach Rahner je-

doch auch kein Grund sein, ihm diese zu 

entziehen. Abschließend setzt sich Rahner 

37 Ebd., 116.
38 Vgl. ebd., 117.
39 Vgl. ebd., 118–121.
40 Ebd., 121.
41 Vgl. ebd., 122.
42 Vgl. ebd., 124f. Rahner spiegelt in diesen Passagen gewiss seine Erfahrungen mit den Reform-

anliegen der jüngeren Generationen Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts.
43 Ebd., 125f.
44 Ebd., 128.
45 Vgl. ebd.

Weiterführende Literatur:

Konrad Raiser/Dorothea Sattler (Hg.), 

Ökumene vor neuen Zeiten. FS für The-

odor Schneider zum 70. Geburtstag, Frei-

burg–Basel–Wien 2000;

Christian Duquoc, Kirchen unterwegs. 

Versuch einer ökumenischen Ekklesiolo-

gie, Freiburg/Schweiz 1985;

Medard Kehl, Kirche als Institution, in: 

Walter Kern u.a. (Hg.), Handbuch der Fun-

damentaltheologie, Bd. 3: Traktat Kirche, 

Freiburg–Basel–Wien 1986, 176–197.
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für die Förderung VO  b Institutione e1In, dem erkenntnistheoretischen Status SC
die für die Wahrung der Freiheit der ihr schichtlich-kontingenter Entwicklungen.
zugeordneten Mitglieder eintreten. NST- Walter Kasper merkte bereits Ende der
utllonen erscheinen auf diese e1se als 1L980er re diesem Themenkomplex
(‚arant individueller Freiheit 1mM 1C. auf „Wenn das Problem der apostolischen
die Äußerung der eigenen Meinung. (jlau- Sukzession 1mM Bischofsamt ( ach wI1Ie
bensentscheide können nicht eingefordert VOLF Schwierigkeiten bereitet, dann sicher
werden, S1e sind vielmehr dem irch- auch deshalb, weil sich In dieser Frage
lich-institutionell gewährten Schutz der unterschiedliche Kirchenstrukturen11-
Freiheit der Menschen refifen. elche überstehen. Das chafft einen Konflikt, der
Bedeutung könnten diese Überlegungen mıt theologischen Interpretationen allein
für eine ökumenische Ekklesiologie heute nicht gelöst werden kann. Letztlich geht CN

haben? In dieser Frage die theologische
Bedeutung des Historischen und Instituti-

Das Institutionenverständnıs un nellen selbst.“+*/ In diesem sachlichen Zu-
dıe Öökumenische Ekklesiologıe sammenhang ist auch die 1mM Anschluss

Ves Congar und dessen Rede VO  b der
ach der voranstehenden Ökizze der Reformation als „fait ecclesiologique” VO  b

Kezeption des Institutionenbegriffs Harding Meyer” gestellte Frage ach der
konfessionell gepragten Ekklesiologien ist gnoseologischen Bedeutung der kklesi-
offenkundig, dass auch eine solche Refle- alen Erfahrungen mıt dem Bischofsamt 1mM
Xx10N keine umfassende Antwort auf die 16 Jahrhundert erinnern. Ist CN y dass
vielen ffenen ökumenischen Fragen diese Erfahrungen einer Neuordnung
geben VeIMmaIaS. Neben der als gefestigt der altkirchlichen Irlas Schriftkanon, Re-
betrachtenden interkonfessionellen FEIN- gula el und Bischofsamt nötigen, bel
sicht In die Notwendigkeit einer auch) welcher der Schri  anon und die Regula
institutionellen Gestalt der Verkündigung €1 dem Bischofsamt vorzuordnen sind,
des Evangeliums dient das Wachhalten der dass CS 1mM Kontfii berechtigt CI -

Differenz zwischen Charisma und Instıtuti- scheint, das dritte 1€: der Irlas AaUS 61-
On  46 dem nliegen, Trennungsbewegungen tuatıver Rücksicht zumindest zeitwelse
In der einen Christenheit genauerhin auf preiszugeben®
ihre oft auch situativ-personalen Grundla- DIe Rede VO  b der Freiheit eiInNnes YT1S-
gChH, die sich In spaterer e1it jedoch als VO  b tenmenschen ist In der reformatorischen
institutioneller Relevanz erwelsen können, Tradition tief gegründet. Es wird keine
hin prüfen. ökumenische Verständigung geben kön-

Als eine der ffenen Fragen In der NECN, Wenn el die Erfahrung missachtet
ökumenischen Ekklesiologie gilt Jene ach ware, auch als getaufte Einzelgestalt inner-

Vgl Cdie diesem Ortpaar gesammelten eıtrage aller theologischen Disziplinen 1: TUulz
Rendtorff (Hg.), C'harisma Uun: Institution, Güterslioh 1985
Walter Kasper, e apostolische Sukzession als Öökumenisches Problem, 1n Wolfhart Pannenberg
(Ho.) Lehrverurteilungen kirchentrennend?, Materjalien ZuUu!r Lehre VOoO  3 den akramen-
ten Uun: VOoO kirchlichen Ämt, Freiburg-Göttingen 1990, 329—-34%9, hier 33()}
Vgl Harding eyer, Apostolische ONLINUILA| Kirchliches A mt Apostolische Sukzession, 1:
Ders., Versöhnte Verschiedenheit. Aufsätze ZuUu!r Öökumenischen Theologie, Der katholisch/
lutherische Dialog, Frankfurt-Paderborn 2000, 2958-316, bes 305—-309
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für die Förderung von Institutionen ein, 

die für die Wahrung der Freiheit der ihr 

zugeordneten Mitglieder eintreten. Insti-

tutionen erscheinen auf diese Weise als 

Garant individueller Freiheit im Blick auf 

die Äußerung der eigenen Meinung. Glau-

bensentscheide können nicht eingefordert 

werden, sie sind vielmehr unter dem kirch-

lich-institutionell gewährten Schutz der 

Freiheit der Menschen zu treffen. Welche 

Bedeutung könnten diese Überlegungen 

für eine ökumenische Ekklesiologie heute 

haben?

5. Das Institutionenverständnis und 
die ökumenische Ekklesiologie

Nach der voranstehenden Skizze der 

Rezeption des Institutionenbegriffs in 

konfessionell geprägten Ekklesiologien ist 

offenkundig, dass auch eine solche Refle-

xion keine umfassende Antwort auf die 

vielen offenen ökumenischen Fragen zu 

geben vermag. Neben der als gefestigt zu 

betrachtenden interkonfessionellen Ein-

sicht in die Notwendigkeit einer (auch) 

institutionellen Gestalt der Verkündigung 

des Evangeliums dient das Wachhalten der 

Differenz zwischen Charisma und Instituti-

on46 dem Anliegen, Trennungsbewegungen 

in der einen Christenheit genauerhin auf 

ihre oft auch situativ-personalen Grundla-

gen, die sich in späterer Zeit jedoch als von 

institutioneller Relevanz erweisen können, 

hin zu prüfen.

Als eine der offenen Fragen in der 

ökumenischen Ekklesiologie gilt jene nach 

dem erkenntnistheoretischen Status ge-

schichtlich-kontingenter Entwicklungen. 

Walter Kasper merkte bereits Ende der 

1980er Jahre zu diesem Themenkomplex 

an: „Wenn das Problem der apostolischen 

Sukzession im Bischofsamt (...) nach wie 

vor Schwierigkeiten bereitet, dann sicher 

auch deshalb, weil sich in dieser Frage 

unterschiedliche Kirchenstrukturen gegen-

überstehen. Das schafft einen Konflikt, der 

mit theologischen Interpretationen allein 

nicht gelöst werden kann. Letztlich geht es 

in dieser Frage sogar um die theologische 

Bedeutung des Historischen und Instituti-

onellen selbst.“47 In diesem sachlichen Zu-

sammenhang ist auch an die im Anschluss 

an Yves Congar und dessen Rede von der 

Reformation als „fait ecclésiologique“ von 

Harding Meyer48 gestellte Frage nach der 

gnoseologischen Bedeutung der ekklesi-

alen Erfahrungen mit dem Bischofsamt im 

16. Jahrhundert zu erinnern. Ist es so, dass 

diese Erfahrungen zu einer Neuordnung 

der altkirchlichen Trias Schriftkanon, Re-

gula fidei und Bischofsamt nötigen, bei 

welcher der Schriftkanon und die Regula 

fidei dem Bischofsamt vorzuordnen sind, 

so dass es im Konfliktfall berechtigt er-

scheint, das dritte Glied der Trias aus si-

tuativer Rücksicht – zumindest zeitweise 

– preiszugeben?

Die Rede von der Freiheit eines Chris-

tenmenschen ist in der reformatorischen 

Tradition tief gegründet. Es wird keine 

ökumenische Verständigung geben kön-

nen, wenn dabei die Erfahrung missachtet 

wäre, auch als getaufte Einzelgestalt inner-

46 Vgl. die zu diesem Wortpaar gesammelten Beiträge aller theologischen Disziplinen in: Trutz 
Rendtorff  (Hg.), Charisma und Institution, Gütersloh 1985.

47 Walter Kasper, Die apostolische Sukzession als ökumenisches Problem, in: Wolfh art Pannenberg 
(Hg.), Lehrverurteilungen – kirchentrennend?, Bd. 3: Materialien zur Lehre von den Sakramen-
ten und vom kirchlichen Amt, Freiburg–Göttingen 1990, 329–349, hier 330.

48 Vgl. Harding Meyer, Apostolische Kontinuität – Kirchliches Amt – Apostolische Sukzession, in: 
Ders., Versöhnte Verschiedenheit. Aufsätze zur ökumenischen Th eologie, Bd. 2: Der katholisch/
lutherische Dialog, Frankfurt–Paderborn 2000, 298–316, bes. 305–309.
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halb des institutionellen Gefüges der KIr- die nicht mehr kommunikativ besprochen
che Jegitimerweise Reformen anmahnen werden: (5) angesichts der empIundenen

können. Wle welılt aber reicht die Frel- Machtfülle 1mM eigenen Bereich elingt CS

heit des Einzelnen In den institutionellen 1Ur mühsam, In einen ergebnisoffenen D1a-
rdnungen der Kirchen? log mıt anderen Institutione treten.

Es MAas angesichts der ffenen Fragen ach me1lner Wahrnehmung ist die
In der Okumene hilfreich se1IN, sich |DJE gegenwärtige ökumenische Gesprächssitu-
emmata erinnern, die In der religions- allOnNn eine Bestätigung für die zuletzt refe-
soziologischen Forschung bereits In den rierte sOozlalwissenschaftliche Analyse der
600er Jahren des Jahrhunderts erorter TOZESSE, die ıIn komplexen Gesellschaften
wurden.“”” Demnach gibt CS fünf Span- sind, Wenn Reformen e-

nungsfelder, die der Voraussetzung hen Ohne Bekehrung wird ein Neubeginn
der Institutionalisierung der eligion nicht gelingen. (Gerade auf der instıtut1o0-
beachten Sind: (1) Es ijeg bei den handeln- nellen Ebene dies schwer. Es liegen se1t
den ersonen eine gemischte Motivation eit ökumenische tudien VOIL,;
VOI); S1€ wollen einerseılmts selbstlos die Än- welche die Umkehr der Kirchen als Weg
liegen der Institution vertreten, ihnen ijeg der Okumene anmahnen.” S1€ OFr
andererseits auch daran, als ersonen finden und Veränderungen bewirken WECI -

den WelI wollte dies wissen®verwechselbaren Eigenwert zugesprochen
bekommen: (2) die In Institutione

immer erforderliche auch) symbolische
Kommunikation irg die Gefahr In sich, DIe Autorin: Dorothea Sattler, geb 1961
dass gottesdienstliche Felern Ritualen In Koblenz, Dr 20 (1992) (1996)
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halb des institutionellen Gefüges der Kir-

che legitimerweise Reformen anmahnen 

zu können. Wie weit aber reicht die Frei-

heit des Einzelnen in den institutionellen 

Ordnungen der Kirchen?

Es mag angesichts der offenen Fragen 

in der Ökumene hilfreich sein, sich an Di-

lemmata zu erinnern, die in der religions-

soziologischen Forschung bereits in den 

60er Jahren des 20. Jahrhunderts erörtert 

wurden.49 Demnach gibt es fünf Span-

nungsfelder, die unter der Voraussetzung 

der Institutionalisierung der Religion zu 

beachten sind: (1) Es liegt bei den handeln-

den Personen eine gemischte Motivation 

vor; sie wollen einerseits selbstlos die An-

liegen der Institution vertreten, ihnen liegt 

andererseits auch daran, als Personen un-

verwechselbaren Eigenwert zugesprochen 

zu bekommen; (2) die in Institutionen 

immer erforderliche (auch) symbolische 

Kommunikation birgt die Gefahr in sich, 

dass gottesdienstliche Feiern zu Ritualen 

erstarren; (3) das Erfordernis einer Ver-

waltungsstruktur in Institutionen nährt 

die Versuchung zu einem Bürokratismus, 

in dem einzelne Personen sich nicht mehr 

gegen überkommene Verhaltensweisen er-

wehren können; (4) Zeitnöte bei der Erfül-

lung des missionarischen Auftrags der Ge-

meinden können zu einer Verschärfung der 

Bindung an vorgegebene Gebote führen, 

die nicht mehr kommunikativ besprochen 

werden; (5) angesichts der empfundenen 

Machtfülle im eigenen Bereich gelingt es 

nur mühsam, in einen ergebnisoffenen Dia-

log mit anderen Institutionen zu treten.

Nach meiner Wahrnehmung ist die 

gegenwärtige ökumenische Gesprächssitu-

ation eine Bestätigung für die zuletzt refe-

rierte sozialwissenschaftliche Analyse der 

Prozesse, die in komplexen Gesellschaften 

zu erwarten sind, wenn Reformen anste-

hen. Ohne Bekehrung wird ein Neubeginn 

nicht gelingen. Gerade auf der institutio-

nellen Ebene fällt dies schwer. Es liegen seit 

geraumer Zeit ökumenische Studien vor, 

welche die Umkehr der Kirchen als Weg 

der Ökumene anmahnen.50 Ob sie Gehör 

finden und Veränderungen bewirken wer-

den – wer wollte dies wissen?

Die Autorin: Dorothea Sattler, geb. 1961 

in Koblenz, Dr. theol. (1992) habil. (1996) 

ist Professorin für Ökumenische Theologie 

und Dogmatik an der Westfälischen Wil-

helms-Universität Münster, Direktorin des 

Ökumenischen Instituts, Beraterin der Öku-

mene-Kommission der Deutschen Bischofs-

konferenz, wissenschaftliche Leiterin von 

katholischer Seite des Ökumenischen Ar-

beitskreises evangelischer und katholischer 

Theologen (Jäger-Stählin-Kreis).

Sattler/Institutionell gebundene Freiheit


